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Kiel, den 23. Januar 1991 

Wir geben nachstehend sechs Tarifverträge bekannt, die der 
Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger mit 
Datum vom 30. November 1990 geschlossen hat: 

7. Vereinbarung zur pauschalierten Abgeltung der Wege- und
Umkleidezeiten vom 30. Nov. 1990.

1. Änderungstarifvertrag Nr. 10 zum KAT-NEK,

2. Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum KArbt-NEK,

3. Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über eine
Zubge an Angestellte,

4. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß§ 33
Abs. 1 Buchst. c KAT-NEK,

3. Änderungstarifver trag Nr. 4 zum Tarifvertrag zur Regelung
der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammen
gesetzes ausgebildet werden,

6. Ändemngstarifvertrag Nr. 2_zum Tarifvertrag zur Regelung
der Rechtsverhältnisse der Arzte/ Arztinnen im Praktikum.

Alle Tarifverträge sowie die Vereinbarung zur pauschalier
ten Abgeltung von Wege- und Umkleidezeiten sind getrennt, 
aber gleichlautend mit den in den Abdrucken angegebenen 
Mitarbeiterorganisationen abgeschlossen worden. Wegen wei
terer Einzelheiten wird auf das Rundschreiben Nr. 1 /91 des 
VKDA-NEK hingewiesen. 

Az .: 3211 - D II 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrag 

Gr ohm ann 
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Änderungstarifvertrag Nr. 10 
vom 30. November 1990 

zum Kirchlichen Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger 
Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 
dem Verband kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -
wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des KAT-NEK 

Der Kirchliche Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) vom 
15. Januar 1982, zuletzt geändert durch den Änderungstarif
vertrag '.\Jr. 9 zum KAT-NEK vom 30. November 1989, wird wie
folgt geändert:

1 .  In§ 2 werden dem Buchstaben f ein Komma und folgender 
Buchstabe g angefügt: 
,,g) der Evangelischen Stiftung Alsterdorf" 

2. In§ 3 werden in Buchstabe h der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgender Buchstabe i angefügt:

„i) leitende Ärzte, wenn die Arbeitsbedingungen durch
Einzelarbeitsvertrag geregelt sind." 

3. § 11 erhält folgende Fassung:

,,(1 )  Der vollbeschäftigte Angestellte bedarf zur Übernah
me einer entgeltlichen Nebentätigkeit der Genehmigung
des Anstellungsträgers. Die Genehmigung ist jederzeit wi
derruflich. Satz 1 und 2 gelten für nichtvollbeschäftigte
Angestellte entsprechend, wenn die Summe der Arbeitszeit
aus der Haupt- und Nebentätigkeit die regelmäßige durch
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1) über
schreitet.

(2) Die zur L'bernahme einer oder mehrerer Nebenschäf
tigungen gegen Vergütung erforderliche Genehmigung gilt 
allgemein als erteilt, wenn die Nebenbeschäftigungen ins
gesamt geringen Cmfang haben, außerhalb der Arbeitszeit 
ausgeübt werden und kein Versagungsgrund im Sinne von 
:-'-.bsatz 4 vorliegt Der Umfang einer uder mehrerer '\eben
sch,ütigungen ist als gering anzusehen, wenn die \'ergü
tung hierfür insgesamt 200 Deutsche Mark im Monat nicht 
übersteigt und die zeitliche Beanspruchung durch eine oder 
mehrere Nebenbeschäftigungen in der Woche ein fünftel 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über
schreitet. In diesen Fällen ist die Nebenschäftigung dem 
Dienstvorgesetzten anzuzeigen, es sei denn, daß es sich um 
eine einmalige, gelegentliche Nebenbeschäftigung handelt. 

(3) Einer Anzeige beim Anstellungsträger, aber keiner
Einwilligung durch diesen bedarf die Übernahme einer 
entgeltlichen Nebentätigkeit, die von einem nicht vollbe
schäftigten Angestellten ausgeübt wird, sofern die Summe 
der Arbeitszeit aus der Haupt- und Nebenbetätigung die 

regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
(§ 15 Abs. 1) nicht überschreitet.

(4) Eine Tatigkeit nach Absatz 2 und 3 kann ganz oder
teilweise untersagt werden, we1m sie mit den Dienstpflich
ten des Angestellten nicht vereinbar ist. 

(5) Ob und in welcher Höhe eine dem Angestellten ge
währte Vergütung an den Anstellungsträger abzuliefern ist, 
richtet sich in entsprechender Anwendung nach den für die 
Kirchenbeamten jeweils geltenden Vorschriften der .\/EK. 
Dabei sind die Vergütungsgruppen der Angestellten mit 
folgenden Besoldungsgruppen vergleichbar: 

Vergütungs 
gruppe: !Xb !Xa
Vergütungs-
gruppe: Kr.! Kr.II 
Besoldungs-
gruppe: A2 A 3  

Vergütungs 
gruppe: V b /V a 
Vergütungs-
gruppe: Kr.VII/Kr. VIII 
Besolduns 
gruppe: A 9  

Vergütungs 
gruppe: II a 
Vergütungs 
gruppe: Kr. XIII 
Besoldungs-
gruppe: A 13 

VIII 

AS 

VII Vlb Vc 
Kr.IV/ 

Kr.III V/Va Kr. VI 

A6 A7 AS 

IV b IV a III 
Kr.X/ 

Kr.IX Kr.XI Kr. XII 

A 10 A 11 A 12 

I b I a 

A 14 A 15 A 16. 

Sofern der Angestellte nicht vollbeschäftigt ist, erhöht sich 
der nach Kirchenbeamtenrecht gültige Freibetrag für ablie
ferungspflichtigen Verdienst insoweit, als die Vergütung 
des Angestellten infolge der Teilbeschäftigung hinter der 
Vergütung zurückbleibt, die ihm bei Vollbeschäftigung zu
stände. 

4. In der Anlage 1 a wird die Abteilung 22 wie folgt geändert:

4.1 In der Überschrift zur Abteilung und zum Absclmitt a 
werden jeweils die Worte„ Heilpädagogische Heime" 
gestrichen. 

4.2 Der Absclmitt a wird wie folgt geändert: 

4.2.1 Die Vergütungsgruppe Vlb wird wie folgt geändert: 

a) In der Fallgruppe a wird der Hinweis auf die
Protokollnotiz Nr. 4 gestrichen.

b) Die Fallgruppe b erhält folgende Fassung:

,,b)Angestellte der Vergütungsgruppe VII Fallgrup
pen a bise mit sonderpädagogischer Zusatzausbil
dung. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 13)" 

4.2.2 Die Vergütungsgruppe Vc wird wie folgt geändert: 
a) In Fallgruppe a wird der Hinweis auf die Proto

kollnotiz Nr. 4 gestrichen.

b) Die Fallgruppen b und c werden zu einer Fall
gruppe b zusammengefaßt und erhalten folgen
den Wortlaut:
„b) Heilerzieher( innen), Heilerziehungspfleger

(innen) mit kirchlicher oder staatlicher Aner
kennung. 
(Hierzu Protokollnutiz \.'r. 1 )" 
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c) Die Fallgruppen d und e werden die Fallgruppen
c und d; die Fallgruppe c erhält folgende Fassung:

,,c) Erzieher\innen), Kindergärtnerinnen. Hortne
rinnen mit kirchlicher oder staatlicher Aner
kennung und mit sonderpädagogi,cher Zu
satzausbildung. 
(Hierzu Protokollnotizen :\rn. 1, 13 und 20)" 

dl Die Fi!llgruppen f und g werden die Fallgruppen 
e und f: der fallgruppe e werden d ie Worte ,,(Hier
zu Protokollnotiz Nr .. ff' angefügt. 

4.2.3 Die Vergütungsgruppe\ b wird wie folgt geändert: 

a) In Fc1llgruppe a wird nach dem \.Vort „Erzieher(in-
nen)," das \.Vort „Heilerzieher(innen)," eingefügt.

b) Die fallgruppe b wird gestrichen.
c) Die Fallgruppe c wird Fallgruppe b.
d) Die Fallgruppe d wird Fallgruppe c und wie folgt

geändert:

aa) Doppelbuchstabe cc wird gestrichen.
bb) Doppelbuchstabe dd wird Doppelbuchstabe

CC. 

e) Fallgruppe e wird Fallgruppe d; die Worte „F,11-
gruppen c bis e" werden jeweils durch die Worte
,,Fallgruppen b bis d" ersetzt.

4.2.-1 Die Vergütungsgruppe l\'b wird wie folgt geiindert: 

a) In Fallgruppe a wird nach dem Wort „Heilerzie
her( innen)" dils Wort „Heilerziehungspfleger(in
nen)" eingetügt.

b) Fallgruppe b Doppelbuchstabe dd erhält folgen
den Wortlat1t:

,,dd) als Leiter(innen) einer Gruppe in emem Er
ziehungsheim, 
(Hierzu Protokollnotizen '.\Jrn. 8, 16 und 221" 

c) In Fallgruppe d werden die Worte „Fallgruppen c
und d" durch die Worte „Fallgruppen b und c"
ersetzt.

4.2.5 ln Vergütungsgruppe III Fallgruppe a \Verden die 
Worte„ und 21" durch die Worte ,, ,21 und 22" ersetzt. 

4.3 Der Abschnitt b wird WH' folgt ge:indert: 

4.3. l ln Vergütungsgruppe VII werden in Fallgruppe c 

das Wort „Bewährung" durch das Wort „Tatigkeit" 
und die Worte ,,der Vergütungsgruppe \ III" durch 
die Worte „dieser Fallgruppe" ersetzt. 

4.3.2 Vergütungsgruppe V b wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Fallgruppe c neu aufgenommen:

,,c) Arbeitsrnrbereiter mit mindestens zweijähri
ger abgeschlossener Berufsausbildung und 
zusätzlicher REFA-Fachausbildung. 
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1 und 9)" 

b) Die Fallgruppen „c bis e" werden Fallgruppen „d
bis f".

4.3.3 Vergütungsgruppe IVb wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende Fallgruppe e neu aufgenommen:

,,e) Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Heilpädago
gen mit kirchlicher oder staatlicher Anerken
nung als Abteilungsleiter der begleitenden 
Dienste in der Evang. Stiftung Alsterdorf. 
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 1, 3, 12 und 
21)" 

b) Die Fallgruppen „e und f" werden Fallgruppen „f
und g"; in Fallgruppe g werden die Worte „Fall
gruppe d" durch die Worte „Fallgruppe e" ersetzt.

4.3.4 In Vergütungsgruppe IV a Fallgrurpe c� werde:1 ,iie 
Worte „Fallgruppen a bis d" durch die \\'orte F.111-
gruppen a bb e" erset1t. 

4.4 Die Protokollnotizen zu Abteilung 22 ',,·erden ,,, ie 
folgt ge:indert und ergänzt: 

4.4.1 Protokollnotiz ;\/ r. 1 wird wie tulgt geandert: 

Unterabsätze 1 und 2 werden Lnterabsatz 1 mit rc-,1-
gendem \NortLiut: 

„Der Angestellte in emem Erziehung�heim, einem 
Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenw,,Jrnheim, in 
dem überwiegend körperlich, seelisch uder [2,,:,tig 
gestörte oder gefährdete oder schwer ernehbare Kin
der, Jugendliche oder Erwachsene zum Zwecke der 
Betreuung, Erziehung, Ausbildung oder Pfü,ge stcin
dig untergebracht �ind, erhält fur die D,rner der l:i
tigkeit in einem solchen Heim eine Zulage in Huhe 
von monatlich 90,- D\L Sind in einem solchen Heim 
nicht überwiegend Behinderte der in S,1tz l gen,inn
ten Art ständig untergebracht, beträgt die Zulage 43,
DM." 

4.4.2 In Protoknllnoti1 Nr. 2 werden nc1ch dem Wort „<1bge
legt" die Worte „oder vom Verband der Evang. Beh111-
dertenhilfe anerkannt" eingefügt. 

4 .4.3 Der Protokollnotiz Nr. S werdc>n tolgende Sät1e ange
fügt: 

,, Weicht die tatsächliche durchschnittliche Jahresbele
gung um mehr als 10 \·.H. nach oben oder nach unkn 
vom Befreiungsbescheid ab, ist zur Ermittlung der 
Durchschnittsbelegung die Zahl der tatsächlich be
legten, nicht jedoch die Zahl der vorhandenen I'Litze 
zugrunde zu legen. In diesem Fall gilt folgendes: 

Vorübergehend oder für kurze Zeit, z.B. wegen Er
krankung des Kindes oder Jugendlichen. nicht beleg
te Platze sind mitzurechnen. Der Ermittlung der 
Durchschnittsbelegung ist ein Kalenderjahr zugrun
de zu legen. Zeiten, in denen die Einrichtung 1.B.

wegen Ferien - nicht oder nur gering bele61 1st ,md 
außer Betracht zu lassen. Bei der Feststellung der 
Durchschnittsbelegung ist von der täglichen Höc:1st
belegung auszugehen.·· 

4.4.4 Protokollnotiz Nr. 8 erhält folgenden Wortlaut: 

,,Nr. 8 Erziehungsheime im Sinne dieses Tätigkeits
merkmals sind Heime im Sinne der Pruto
kollnotiz Nr. 1 Unterabs. 1." 

4.4.5 Es werden folgende Protokollnotizen ein- bzw. ,rnge
fügt 

,,Nr. 13 Als Zusatzausbildung im Sinne dieses Tätig
keitsmerkmals gelten Ausbildungen in Lehr
gängen und Seminaren von insgesamt min
destens 320 Unterrichtsstunden. Sämtliche 
Lehrgänge und Seminare im Sinne der vor
stehenden Bestimmung müssen an einer 
kirchlich oder staatlich anerkannten Ausbil
dungssstätte durchgeführt werden oder von 
den Tarifpartnern einvernehmlich als gleich
wertig anerkannt sein. Diese Zusatzausbil
dung kann im übrigen für die Berücksichti
gung bei den Ta tigkeitsmerkmalen nur aner
kannt werden, wenn sie für die auszuübende 
Tätigkeit erforderlich ist." 

„Nr. 22 Sonstige Angestellte werden nach diesem 
Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn ih
nen aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
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und ihrer Erfahrungen die geforderte Tatig
keit ausdrücklich ubertragen wird." 

, ln ,\bteilunc>; 1ll \\·erden in der fuL<note /U Vergu tunL';sgrup
pe Vb die \\urte „in Hühe V(lll b \'.11. der Crundn,q;utung 
der Stufe 4 der \'ergütungsgruppe V b" durch die Worte „in 
Höhe v.on 7,5 \'.H. der Anfangsgrundvergütung der Vergü
tungsgruppe\' b" ersetzt. 

n. Der Abteilung 42 wird folgende Protokollnotiz \:r. 7 ange
ti.igt

„:s;r. 7 Die Reittherapeuten der [\ang. Stiftung r\l,terdorl
sind den Krankengymnasten gleichgestellt.· 

- In Abteilung -ß wird in Vergütungsgruppe \' b folgende
Fallgruppe aufgenommen:

,,gl \.fedi/lni�ch-technische .\�sistentinnen m einer Tä
tigkeit der \'ergütungsgrn ppe V c fallgru ppe a nach 
dreij:'ihriger Bewährung in dieser 1füigke1t." 

S. ln der Anlage 2 wird nach der SR 2 f die folgende SR 2 g
angefügt:

„Anlage 2 g KAT-NEK 
Sonderrege I u ngen 

für Angestellte der Evangelischen Stiftung Alsterdorf 
(SR 2 g KA T-\.;EK) 

1\ r. 1 

Zu§ 8 Abs. 1 - Allgemeine Pflichten -

Anstelle von ·""bsatz 1 Unterabc. 2 gilt folgendes: 

,, Der Angestellte muß Mitglied der Nordelbischen E v.-Luth. 
Kirche, einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
Deutschlands oder einer der Kirchen sein, die in der Arbeits
gemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zusammenge
schlossen sind; der Angestellte hat auf Verlangen seines 
Anstcllungstr:1,�ers seine kirchliche Zugehörigh·it nachzu
weisen. Ausgenommen sind ausländische Mitarbeiter, die 
aus einem übenviegend nicht christlichen Kulturbereich 
kommen. Alle :-..litarbeiter dürfen sich durch ihr \'erhalten 
zu den Grundsätzen und Ordnungen der evangelischen 
Kirche nicht in Widerspruch setzen. 

Protokollnotiz: 

Der Mitgliedschaft in einer Kirche der ACK wird die Zuge
hörigkeit zur Dänischen Volkskirche, zur Dänischen Kirche 
in Südschleswig und zur Anglikanischen Kirche gleichge
stellt. Entsprechendes gilt für :'vfüglieder jüdischer Gemein
den in Deutschland." 

I\:r. 2 
Zu§ 54 a Lnterabs. 2 - Besondere Kündigung -

Zum Unterabsatz 2 gilt folgende Protokollnotiz: 

,.Die Frage der Unvereinbarkeit mit dem kirchlichen Auf
trag wird vom Anstellungsträger nach der Dienstordnung 
unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichtes festgelegt." 

§2
Überleitungsregelungen 

für Angestellte der Stiftung Alsterdorf 

Nr. 1 
Zu§ 36 Abs. 1 - Auszahlung der Bezüge -

Der§ 36 Abs. 1 findet für die Zeit bis zum 31. Dezember 1993 
mit folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. a) In Unterabsatz 1 wird die Zahl „ 15." durch die Worte
,,letzten Donnerstag" ersetzt.

bl Cnterabsatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung; stattd1cs
sen gilt iolgender Satz: 
,Lillt der /,1hlt,1g ,rnf einen \\,,chcnk1erta,c>;, gilt ,kr 

\ urhcrige W,TU,1g als /<1hltag .. , 
, ln L'nterabsatz 2 wird jeweils das \\ort „Vor\'lirm,,11,ü · 

durch das \Vort .Sormonat" ersetzt. 

Nr. 2 
/u § 17 Ab". 2 Lnterabs. 1 - Kr,rnkenbe/üge -

Der s ,7 ,\bs. 2 Lnterabs. 1 findet lur die /eit 1,1, :L;m 
31. Dezember 1995 keine Anwendung; stattdessen gilt f,,lgen
de Regelung:

1. Krankenbezüge \\·erden bis zur Dauer von sechs 1\·L•che11
gE?ahlt. L'ber diesen Zeitpunkt hinaus wird dem Ange,tell
ten ein /uschuß /ll den Leistungen ,1us der ge,et/liclwn
J--.:r,rnken- ,,der L'nfall\'ersicherung in Hiihe de-, L nler
schiedsbetrages Z\\Jschen diesen Leistungen und liil1 \,H.
der regelmäßigen .\:ettobezüge bei einer Dienstzeit Hm
mindestens

2 Jahren bis zum Ende der 9.Woche, 
J Jahren bis /um Ende der 12. Woche, 
5 Jahren bi, zum Ende der 15. Woche, 
8 Jahren bis zum Ende der 18. Woche, 

10 Jahren bis zum Ende der 26, Woche 

der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 

2. Die Frist nach Ziffer 1 Satz 1 ändert sich ,1b 1. April 19l)1 \\·ie
folgt:

2.1 Für die Zeit \'()m 1.-U 991 bis Jl.12. 1991 
bei einer Dienstzeit von 
10 Jahren und mehr bis zur Dauer von 9 Wochen; 

2.2 für die Zeit rnm 1.1.1992 bis 31.12.1992 
bei einer Dienstzeit von 

8 bis 10 J,1hren bis zur Dauer nm 9 Wochen, 
10 Jahren und mehr bis zur Dauer von 12 Wochen; 

2 .3 für die Zeit vom 1.1.1993 bis 31.12.1993 
bei einer Dienstzeit von 

2{ 

5 bis 8 Jahren bis zur Dauer rnn 9 Wochen, 
8 bis 10 Jahren bis zur Dauer nm 12 Wochen, 

10 Jahren und mehr bis zur Dauer von 15 Wt,chen; 

für die Ze1 t vom 1.1.1994 bis 31, l 2, 199{ 
bei einer Dienstzeit von 

3 bis 5 Jahren bis zur Dauer \·L•n 9 Wochen, 
5 bis 8 Jahren bis zur Dauer \'On 12 Wochen, 
8 bis 10 Jahren bis zur Dauer \'Cm 15 Wochen, 

10 Jahren und mehr bis zur Dauer von 18 Wochen; 

für die Zeit Hirn 1.1.1995 bis,] 12.1995 
bei einer Dienstzeit von 

2 bis 3 Jahren bis zur Dauer von 9 Wochen, 
3 bis 5 Jahren bis zur Dauer von 12 Wochen. 
5 bis 8 Jahren bis zur Dauer von 15 Wochen, 
8 bis 10 Jahren bis zur Dauer von 18 Wochen, 

10 Jahren und mehr bis zur Dauer von 21 Wochen. 

§3
Übergangsregelungen 

(1) Die Eingruppierung der Angestellten, die bis zum 31.
März 1991 günstiger als na eh diesem Tarifvertrag eingruppiert 
sind, wird durch das Inkrafttreten dieses Tarifvertrages nicht 
berührt. 

(2) Zeiten, die vor dem 1. April 1991 in einer für den Bewäh
rungs- oder Zeitaufstieg nach diesem Tarifvertrag maßgebli
chen Vergütungs- und Fallgruppe zurückgelegt sind, werden 
im Rahmen der Bestimmungen für den Aufstieg angerechnet. 
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§ 4
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. April 1991 in Kraft . 

Änderungstarifvertrag Nr. 7 
vom 30. November 1990 

zum Kirchlichen Arbei tertarifvertrag (KArbT-NEK) 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstr::iger Nordelbien (VKDA-NEK), 
\·ertreten durch den geschäftsführenden VLirstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Lmdesverbi�nde Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 
dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk '\;ordmark 

- andererseits -
wird auf der Grundlage der Torifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des KArbT-'.\JEK 

Der Kirchliche Arbeitertarifvertrag (KArbT-NEKl vom 
17. Mai 1982, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver
trag '.'\r. 6 zum KArbT-NEK vom 30. November 1989, wird wie 
folgt geändert:

1. In§ 2 werden dem Buchstaben e ein Komma und folgender
Buchstabe f angefügt:

,,fl Arbeiter der Evangelischen Stiftung Alsterdorf"

2. in § 3 werden in Buchstabe g der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgender Buchstabe h angefügt:

,,hl landwirtschaftliche Arbeiter und Melker landwirt
schaftlicher Betriebe."

3. § 11 erhält folgende Fassung:

„ (1) Der vollbeschäftigte Arbeiter bedarf zur Übernahme
einer entgeltlichen Nebentätigkeit der Genehmigung des
Anstellungsträgers. Die Genehmigung ist jederzeit wider
ruflich. Satz 1 und 2 gelten für nichtvollbeshäftigte Arbeiter
entsprechend, wenn die Summe der Arbeitszeit aus der
Haupt- und Nebentätigkeit die regelmäßige durchschnittli
che wöchentliche Arbeitszeit(§ 15 Abs. 1) überschreitet.

(2) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Nebenschäf
tigungen gegen Entlohnung erforderliche Genehmigung
gilt allgemein als erteilt, wenn die Nebenschäftigungen ins
gesamt geringen Umfang haben, außerhalb der Arbeitszeit
ausgeübt werden und kein Versagungsgrund im Sinne von
Absatz 4 vorliegt. Der Umfang einer oder mehrerer Neben
schäftigungen ist als gering anzusehen, wenn die Entloh
nung hierfür insgesamt 200 Deutsche Mark im Monat nicht 
übersteigt und die zeitliche Beanspruchung durch eine oder 
mehrere Nebenbeschäftigungen in der Woche ein Fünftel
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über
schreitet. In diesen Fällen ist die Nebenschäftigung dem 
Dienstvorgesetzten anzuzeigen, es sei denn, daß es sich um
eine einmalige, gelegentliche Nebenbeschäftigung handelt.

(3) Einer Anzeige beim Anstellungsträger, aber keiner
Einwilligung durch diesen bedarf die Übernahme einer

entgeltlichen Nebentätigkeit, die rnn einem nicht rnllbe
schäftigten Arbeiter ausgeübt wird, sofern die Summe der 
Arbeitszeit aus der Haupt- und Nebentätigkeit die regel
m:�ßige durchschnittliche wöchentliche Arbeits?eit (§ l'i 
Abs. 1) nicht überschreitet. 

(4) Eine Tätigkeit nach Absatz 2 und 3 kann ganz oder
teilweise untersagt werden, wenn sie mit den Dienstpflich
ten des Arbeiters nicht vereinbar ist. 

('i) Ob und in welcher Höhe ein dem Arbeiter gew:ihrter 
Lohn an den Anstellungsträger ,1bzuliefern ist, richtet sich 
in entsprechender Anwendung nach den für die Kirchenbe
amten der Besoldungsgruppe A 5 jeweils geltenden Vor
schriften der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. Sotem der 
Arbeiter nicht \'Ollbeschäftigt ist, erhöht sich der nach Kir
chenbeamtenrecht gültige Freibetrag für ablieterungs
pflichtigen Verdienst insoweit, als der Lohn des Arbeiters 
infolge der Teilbeschäftigung hinter dem Lohn zurück
bleibt, die ihm bei Vollbeschäftigung zustünde." 

4. In der Anlage 2 wird nach der Anlage e die Anlage 2
angefügt:
.,Anlage 2 f KArbT-NEK"

Sonderregelungen 
für Arbeiter der Evangelischen Stifhing Alsterdorf 

(SR 2 f KArbT-NEK) 

Nr. 1 
Zu§ 8 Abs. 1 - Allgemeine Pflichten -

Anstelle von Absatz 1 Unterabs. 2 gilt folgendes: 

,,Der Arbeiter muß Mitglied der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche, einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
Deutschlands oder einer der Kirchen sein, die in der Arbeits
gemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zusammenge
schlossen sind; der Arbeiter hat auf Verlangen seines Anstel
lungsträgers seine kirchliche Zugehörigkeit nachzuweisen. 
Ausgenommen sind ausländische Mitarbeiter, die aus ei
nem überwiegend nicht christlichen Kulturbereich kom
men. Alle Mitarbeiter dürfen sich durch ihr Verhalten zu 
den Grundsätzen und Ordnungen der evangelischen Kirche 
nicht in Widerspruch setzen. 

Protokollnotiz: 

Der Mitgliedschaft in einer Kirche der ACK wird die Zuge
hörigkeit zur Dänischen Volkskirche, zur Dänischen Kirche 
in Südschleswig und zur Anglikanischen Kirche gleichge
stellt. Entsprechendes gilt für Mitglieder jüdischer Gemein
den in Deutschland." 

Nr. 2 
Zu§ 54 a Unterabs. 2 - Besondere Kündigung -

Zu Unterabsatz 2 gilt folgende Protokollnotiz: 

,,Die Frage der Unvereinbarkeit mit dem kirchlichen Auf
trag wird vom Anstellungsträger nach der Dienstordnung 
unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichtes festgelegt." 

§2
Überleitungsregelungen 

für Arbeiter der Stiftung Alsterdorf 

Zu§ 36 Abs. 1 - Auszahlung der Bezüge -

Der§ 36 Abs. 1 findet für die Zeit bis zum 31. Dezember 1993 
mit folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. a) In Unterabsatz 1 wird die Zahl „ 15." durch die Worte
,,letzten Donnerstag" ersetzt.
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b) Cnterabsatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung; statt
dessen gilt ic,lgender Satz:

„Fällt der Z,1hltag ,iuf einen Wochenfeierta,�, gilt der
rnrherige Werktag als Z,1hltag,"

2. In Unterabsatz 2 wird jeweils das Wort „Vorvormonat"
durch das \,\'ort „ Vormonat" ersetzt.

§3
Ubergangsregel ungen 

,J) Die Eingruppierung der Arbeiter der Evang. Stiftung 
,-\lsterdorf, die bis zum 31. März 1991 günstiger als nach die
<em Tarifvertrag eingruppiert sind. wird durch das Inkrafttre
ten dieses Tarifvertrages nicht bemhrt. 

(2) Zeiten, die \·or dem l. Apnl l 991 in einer für den Bewäh
rungsaufstieg nach diesem Taril\·ertrag maßgeblichen Lohn
und Fallgruppe .1urückgelegt smd, werden im Rahmen der 
Bestimmungen für den Aufstieg angerechnet . 

§4
l nkrafttreten

Dieser T,irifwrtr,1g tritt am l. ,-\�7nl 199 l in Kraft. 

.Ä.nderungstarifvertrag Nr. 5 
vom 30. November 1990 

zum Tarifvertrag über eine Zulage an Angestellte 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger '.\iordelbien (\'KDA-NEK), 
1·ertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen .\ngestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 
eiern Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
LandcsbeLirk Nordmark 

- andererseits -
wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom S. \.'ovember 
l 979 folgendes vereinbart:

§ 1
Anderung des Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag über eine Zulag4:: an Angestellte vom 17. Mai 
1982, zuletzt geändert durch den Anderungstarifvertrag Nr. 4 
vom 19. Februar 1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 a erhält folgende Fassung:

,,§ 3 a 
Zulage für Angestellte bei Justizvollzugsanstalten 

und bei Psychiatrischen Krankenanstalten 

(1) Angestellte bei Justizvollzugsanstalten sowie in ge
schlossenen Abteilungen bei Psychiatrischen Krankenan
stalten, die ausschließlich dem Vollzug von Maßregeln der 
Sicherung und Besserung dienen, erhalten für die Zeit ihrer 
überwiegenden Beschäftigung in diesen Anstalten bzw. Ab
teilungen eine Vollzugszulage von monatlich 150,- DM. 

(2) Die Vollzugszulage ist bis zum Ablauf des Kalender
monats, in dem sie sieben Jahre lang bezogen worden ist, 
nicht zusatzversorgungspflichtig. Auf die Mindestzeit wer-

den auch solche Zeitraume angerechnet. während derer die 
\·ollzugszulage nur aufgrund von Klmkurrenzvorschntlt'n 
tidcr nur wegen Ablaufs der Krankcnbczugstristen rncht 
;uge;,tanden hat." 

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

.. (2) Auf die \'ollzugszulage werden die für den,elben
Zeitraum zustehenden Zulagen nach§ 1 Abs. 1 '.\Im. 3 und
-+ des Tarifvertrages uber die Gew,ihrung von Zulas.;�·n ,rn
,\ngestellte gem,18 ci 31 Abs. l Buchst. c KAT-'\iEK q,m -;11. 

:\ l)\·ember l lJl/() und n,ich der 1eweil1gc·n f'rotokollnutiz :\r.
1 zu den Abschnitten A und Bder Anlage 1 b zum KAT-\.'EK
angerechnet."

§2
l 17ergangs\·or;,chnit

Auf die nach§ 3 ,1 .\bs. 2 des Tarifvertrages über eine Zulage 
an Angestellte vom 17 \fai 1982 in der fassung dieses Tarif
vertrages geforderte \1indestzeit zulageberechtigender \'er
wendung werden entsprechende Zeiten vor dem Inkrafttreten 
dieses Tarifvertrages angerechnet. 

§3
[ nkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung mm 1. Januar 1990 in 
Kraft 

Tarifvertrag 
über die Gewährung von Zulagen 

gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c KAT-NEK 
vom 30. November 1990 

Zwischen 
dem \'erband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger \.'urdelbien (VKDA-0aEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden \'orstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Otfentliche Dienste, Transport und \'erkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und �ordwest 
dem \'erband Kirchlicher Mitarbeiter \.'ordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits --
vvird gemäß§ 33 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 3 KAT-NEK iulgcn
der Tarifvertrag vereinbart: 

§ 1
Zulagen in Monatsbeträgen 

(1) Zulagen in Monatsbeträgen erhalten:
Monatsbetrag 

1. Angestellte, die Desinfektionsarbeiten
- mit Ausnahme der Schädlingsbekämpfung-
ausüben 20,- DM, 

2. Angestellte, die bei Arbeiten mit gesundheits
schädigenden, ätzenden oder giftigen Stoffen
der Einwirkung dieser Stoffe ausgesetzt sind,
wenn sie im Kalendermonat durchschnittlich
mindestens ein Viertel der regelmäßigen
Arbeitszeit in Räumen oder mindestens
ein Drittel der regelmäßigen Arbeitszeit im
freien dieser Einwirkung ausgesetzt sind 25,- DM, 
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3. Pflegepersonen in psvchiatrischen Kranken
anstalten (Heil- und Pflegeanstalten) oder
ps\ chiatrischen Kliniken. oder Stationen.
Pflegepersonen in neurologischen Kliniken,
Abteilungen oder Stationen, die ständig
geisteskranke Patienten pflegen,
Angestellte in psychiatrischen oder neuro
logischen Krankenhäusern, Kliniken oder
1\bkilungen. die im EEG-Dienst oder in der
Röntgendiagnostik ständig mit geisteskranken
Patienten Lmgang haben 30,- 0\1,*) 

4. ,\rnc;estelltl' der Krankengvmnastik. die ständig
mit geisteskranken Patienten Lmgang haben,
sonstige Angestellte, die ständig mit geistes
kranken Patienten zu arbeitstherapeutischen
?:\,·ecken zusammenarbeiten oder sie hierbei
beaufsichtigen 30,- D\L 

::i. Angestellte, die in großen Behandlungsbecken 
(nicht in Badewannen) Unterwassermassagen 
oder Cnterwasserbehandlungen ausführen, 
wenn sie im Kalendermonat durchschnittlich 
mindestens em Viertel der regelmäßigen Arbeits-
zeit mit diesen Arbeiten beschaftigt sind 20,- D\1, 

6. Angestellte als Sektionsgehilfen in der
Humanmedizin 30,- O\L 

7. Angestellte, die in Leichenschauhäusern oder
in Einrichtungen, die die Aufgaben von
Leichenschauhäusern zu erfüllen haben,
LeJChen versorgen und herrichten 25,- DM. 

*) An Pflegepersonen in den in '.'\r. 3 genannten Krankenhäu
sern. Kliniken, Abteilungen oder Stationen der Evang. Stif
tung Alsterdorf wird ein Monatsbetrag von 70,- DM ge
zahlt. 

(2) Voraussetzung für die Gewährung der Zulagen nach den
Nrn. 1 und 7 ist, daß die zulagenberechtigende Tätigkeit regel
mäßig und nicht nur in unerheblichem Lmfange ausgeführt 
wird. 

(3) Beginnt die zulagenberechtigende Tätigkeit nicht am Er
sten, sondern im Laufe eines Kalendermonats, so ist in diesem 
Monat für jeden Kalendertag ab Beginn dieser Tatigkeit 1 _130 
des i\lonatsbetrages zu zahlen. 

(4) Die Zulage entfällt mit Ablauf des Kalendermonats, in
dem die Voraussetzungen für die Gewährung der Zulage weg
gefallen sind 1§ 33 Abs. 2 KAT-NEK). 

§2
Zusammen treffen \·on An�prüchen 

(1) liegen die Voraussetzungen für mehrere Zulagen nach
diesem Tarifvertrag vor, so wird jeweils nur die höchste Zulage 
gezahlt. 

(2) Wird für eine Tatigkeit, für die eine Zulage nach diesem
Tarifvertrag zusteht, eine Zulage nach § 33 Abs. 1 Buchst. a 
KAT-NEK gezahlt, so wird die Zulage nach diesem Tarifver
trag nur insoweit gewährt, als sie die Zulage nach § 33 Abs. 1 
Buchst. a KAT-NEK übersteigt. 

(3) Neben den Zulagen nach diesem Tarifvertrag wird bei
gegebenen Voraussetzungen die Zulage der Protokollnotiz Nr. 
1 der Anlage 1 b zum KAT-NEK gewährt. 

§3
Zahlung der Zulagen 

Die Zulagen nach diesem Tarifvertrag sind spätestens mit der 
Vergütung für den übernächsten Monat(§ 36 Abs. 1 KA T-NEK) 
zu zahlen. 

§4
Inkrafttreten und Laufzeit 

(l) Dieser Tarifvertrag tritt c1m 1. Apnl 19<.Jl in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist Hm sechs Wo
chen zum Ende eines Kalenderviertc·liahres. frühe,ten<; zum 
31. Dezember 1992, schriftlich gekündigt werden.

Änderungstarifvertrag Nr. 4 
vom 30. November 1990 

zum Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des 

Krankenpflegegesetzes 
oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-\:EK). 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste. Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und '.\',,rdwest 
dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter '\ordelbien 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbenrk Nordmark 

- andererseits -
wird auf der Gnmdlage der Tarifverträge vom =;_ November 
1 Y7Y folgendes vereinbart: 

§ 1

Änderung des Tarifvertrages 

§ 11 Abs. 3 Buchst. a des Tarifvertrages zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach .\1aß
gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzcs 
ausgebildet werden, vom 17. März 1986, zu letzt geändert 
durch Anderungstarifvertrag '.'Jr. 3 vom 30. i\ovember 1989, 
erhält folgende Fassung: 

„a) die Zulagen nach dem TMifvertrag über die Gew,,hrung 
von Zulagen gemäß§ 33 Abs. 1 Buchst. c KAT-NEK mm 
30. November 1990 und nach der Protokollnotiz Nr. 1 zum
Abschnitt A der Anlage 1 b zum Kt'I.T-NEK zur Hiilfte.".

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am l. April 1 YYl in Kraft. 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 30. November 1990 

zum Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
der Ärzte/ Ärztinnen im Praktikum 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 
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dem \'erband Kirchlicher \1itarbe1ter ;\iordelbien 
dL·r Cewcrkschatt Cartcnb,iu, Lrnd- und hirst\virt,ch,üt 
Landesbezirk ;--.;ordmark 

- ,mdererseits -
wird ,1uf der Crundbge der Tanfvertr.1gt> \Olll 'i. '\,o\·eml-L•r 
1979 1oigende� \·ereinbart: 

§ 1
·\nderung des T,irifvertr,igc•s

§ 10 des Tarit\·ertrages zur Regelung der RechtsHrhältnisse
dL'r ;\rzte/ Ärztinnen im rraktikum vom:; ,..\ugust] li,'<,,C,, ge,in
ckrt durch Ämkrungst,1rtt\·ertr,1g .\/ r. 1 vom 7. ju111 1990, \\ ird 
wie folgt geändert: 

:\bsat:; 2 wird :\b�,ltz 3: es wird folgender Abs,itz 2 neu ,rnfl';e
nommen: 

,,(2) Die in dem Tarifrertrag über die Ge\\'ährung \·on Zula
gen an :\ngestdlte gem;i8 § 33 Abs. 1 Buchst. c KAT-".'EK mm 
30. No\·ember 1990 \ereinbdrten ZuL1gen erh,ilt der Arzt 1m
Praktikum bei \'orliegen der Voraussetzungen zur Hälfte."

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am l. April 199 l in Kraft. 

Vereinbarung 
vom 30. November 1990

Zwischen 
dem Verband kirchliclwr und di,1konischer 
Anstellungsträger '.\/ordelbien ( \'KDA-NEK), 
vertreten durch den geschäftsführenden \'orst.md 

- etnerseits
und 
der Deutschen Angeste l ! ten-Gewerkscha ft 
Landesverb,inde Hamburg und Schleswig-l lolstein 
der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 
dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbicn 
der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk '\ordmark 

- ,mckrerscib -
wird zur pauschalierten Abgeltung der Wege- und Umkleide
zeiten folgendes vereinbart: 

Präambel 

Die Parteien dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, daß 
es wünschenswert ist, die Konsequenzen, die sich aus der 
Rechtsprechung zu§ 15 Abs. 7 BAT und ihrer entsprechenden 
Anwendung auf die wortgleichen §§ 15 Abs. 7 KAT-NEK bzw. 
KArbT-NEK ergeben, durch entsprechende Gestaltung der 
Dienstpläne zu regeln. Dies bedeutet eine Verbesserung der 
Stellenausstattung. Übereinstimmend muß jedoch festgestellt 
werden, daß zusätzlicher Personalbedarf zumindest kurzfri
stig oft nicht zu decken ist. Daher sehen sich die Parteien 
gezwungen, übergangsweise eine finanzielle Abgeltung zu 
akzeptieren. Diese sollte aus personalwirtschaftlichen Grün
den möglichst pauschaliert sein. 

§ 1
Geltungsbereich 

(1) Diese Vereinbarung gilt für Angestellte, die unter die
Sonderregelungen 2a und 2b zum KAT-NEK, sowie für Arbei-

ter, die unter die Sonderregelungen 2,, zum K--\rbT-NEK �,ei 
den kirchlichen Einrichtungen. die dem \'t•rband kirch\1c::cr 
und d1,,ko111scher Anstellungstra.ger Nurde.lbiens angeschl,,s
sen sind, fallen. Sie gilt insoweit, als 

,1) ihrL' t;1glic!1c 1\rbeihzeit dien,tplanm,ieig /ll lL'Stl'n /L'tkn 
beginnt und endet und 

bl ihre Wege- und Umkleidezeit innerhalb der .--\rbeitsstelle 
,rn, dien,tlichen odL•r betrieblichen Crunden nicht in dt:r :�1it 
dem Dienot- oder Schichtplan festgelegten r\rbe1tszeit ent
halten ist. 

Protokollnotiz zu Absatz 1: 

Diese Vereinbarung findet keine Anwendung, soweit durch 
Dienst- oder Betriebs\·ereinbarung eine Regelung über Frei
zeiL1usgll'ic h tür Wl'ge- und LmklcidL'/c'itl'n im Rahml'n der 
tarit\-ertragltchen Bestimmungen getwtten ist. 

(2) Für Angestellte und Arbeiter, bei denen die \oraus�et
/ung des Absa tzcs I im L,rnte c·lllL'S \hrn,1 ts durch c•ntsprechL·n
de Gestaltung des Dienst- oder Schichtplans oder ,,us anderen 
Gründen entfällt, gilt diese Vereinbarung vom Ersten des fol
genden \fonats an nicht mehr. 

·? 2
Beginn und Ende der Arbeitszeit 

Für die in? 1 genannten Angestl'llten und Arbeiter begmnt 
und endet die Arbeitszeit abweichend rnn § 1:; Abs. 7 KAT
:'\EK bzw. K,\rbT-NEK am Arbeitsplatz. 

§3
Abgeltung \'On Wege- und Umkleidezeiten 

( l I Zur Abgeltung nm Wcgt>- und UmkleideztÜL'n wird ein
pauschales Entgelt gewährt. 

(2) Das pauschale Entgelt \vird als ?ulage mit festem \fo
natsbetrag nur für Zeitraume 1:,ezahlt. tur die fü·züge (\'ergü
tung, Lohn, Urlaubsvergütung, Urlaubslohn, Krankenbezüge) 
zustehen. Besteht der Anspruch nur für Teile eines Monats, gilt 
tür d il' /\ngt>stellten � 36 /\bs. 2 KAT-'.\JEK, tur die Arbeiter ci 3-! 
Abs. 2 KArbT-NEK entsprechend. 

(3) Voll- und Teilzeitbeschaitigte, deren durchschnittliche
regelmMsige wöchentliche /\rbeitszeit regc•lmaßig oder d1c•nst
planmaßig im Durchschnitt des Kalenderjahres auf tolgende 
Anzahl von Arbeitstagen pro Woche verteilt ist, erhalten bei 

- l,1s zu 6 .\rbcitstagen pro Woche 12, llJ
- bis zu 5,5 Arbeitstagen pro Woche l l / 10
- bis zu 5 Arbeitstagen pro Woche l O / 10
- bis /U -!,3 :\rbeitstagen pro \ Vochc· o · 10

bis zu-! /\rbcitstagen pro Woche b / 10
- bis zu 3,5 Arbeitstagen pro Woche -; ; 10
- bis zu 3 Arbeitstagen pro Woche 6/10
- bis zu 2,5 Arbeitstagen pro Woche 5 / 10
- bis zu 2 Arbeitstagen pro Woche 4/ 10
- bis zu 1,5 Arbeitstagen pro Woche 3 / 10
- bis zu 1 Arbeitstag pro Woche 2/ 10

des pauschalen Entgelt.

§4
Höhe des pauschalen Entgelts 

(1) Die nach§ 5 festgelegte„monatliche Wege- und Umklei
dezeit, multipliziert mit der Uberstundenvergütung der Ver
gütungsgruppe VIb, die in den jeweiligen Vergütungstarifver
trägen zum KAT-NEK festgelegt ist, ist das monatliche pau
schale Entgelt Bei der Berechnung ist die Stundenvergütung 
zugrunde zu legen, die in den jeweiligen Vergütungstarifver
trägen zum KAT-NEK für die Vergütungsgruppe VIb festge
legt ist. 
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(2) Bei allgemeinen Vergütungs- und Lohnerhöhungen nach
Abschluß dieser Vereinbarung erhöht sich das pausch,1le Ent
gelt um den von den Tarifvertragsparteien festgelegten durch
schnittlichen Vomhundertsatz der allgemeinen Vergütungs
bzw. Lohnerhöhung. 

(3) Das pauschale Entgelt ist bei der Bemessung des Sterbe
geldes (§--lcl KAT-\iEK bzw. KArbT-'.\JEK) und des Lbergangs
geldes l§ 63 KAT-'.'.iEK bzw. KArbT-NEK) nicht zu berücksich
tigen. 

§5
Berechnung der Wege- und Cmkieidezeiten 

(1) Die tägliche Wege- und Umkleidezeit wird entweder für
die gesamte Einrichtung einheitlich oder für einzelne Bereiche 
einer Einrichtung unterschiedlich von der Leitung der Einrich
tung und der zuständigen Mitarbeitervertretung in einer 
Dienstvereinbarung festgelegt. 

(2) Die so ermittelten täglichen Wege- und Cmkleidezeiten
sind mit dem Faktor 21,7--lc zu multiplizieren und ,mf Stunden 
umzurechnen. Damit ergeben sich die in Stunden ausgedrück
ten monatlichen Wege- und Umkleidezeiten. 

§6
Abgeltung für die Vergangenheit 

Zur Abgeltung von Wege- und Umkleidezeiten vor Inkraft
treten dieser Vereinbarung wird für die Zeit vom 1. Juli 1990 
bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung ein pauschales Ent
gelt in Höhe der Hälfte des pauschalen Entgeltes nach § 4 
gewährt. 

Die §§ 1, 2, 3 Abs. 2 und 3, § --1, Abs. 3 sowie § 5 gelten 
entsprechend. 

§7
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Diese Vereinbarung wird nicht angewendet auf Angestellte 
und Arbeiter, die spätestens 4 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung aus ihrem Verschulden oder auf eigenen 
Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden.Dies gilt auf 
Antrag nicht für Angestellte und Arbeiter, die in unmittelba
rem Anschluß an das auf eigenen Wunsch beendete Arbeits
verhältnis wieder in den kirchlichen Dienst eingetreten sind. 
Dies gilt ferner auf Antrag nicht für Angestellte oder Arbeiter, 
die wegen Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug des 
Altersruhegeldes aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden. 

§8
Inkrafttreten, Laufzeit, Außerkrafttreten 

( 1) Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991
in Kraft. 

(2) Diese Vereinb,1nmg k,rnn mit einer hist \'Un d rei Mona
ten schriftlich gekündigt werden. 

(3) Diese Vereinbarung tritt, ohne daß es einer Kündigung
bedarf, mit dem lnkr,1tttretcn einer tarifvertraglichen Verein
barung zu§ 15 Abs. 7 K�T-NEK bzw. KArbT-NEK außer Kraft. 

(4l Die Nachwirkung dieser Vereinbarung ist ausgeschl0s
sen. 

Satzung über die Finanzverwaltung im Kirchenkreis Rant
zau (Finanzsatzung) vom 17. März 1984 

Kiel, den 18. fanuar 1Y91 

Die Finanzsatzung des Kirchenkreises Rantzau \-om 
27.1.1982 (GVOBI. der NEK 1982 S. 117 ff) i.d.F. vom 17.3.1984 

(GVOBI. der '\:EK 198--lc S. 79) ist durch Beschluß der Kirchen
kreissynode vom 17.11.1990 geändert bzw. ergänzt worden. 

Die Änderung der Satzung vvird hiermit veröffentlicht. 

i'.\ordelbisches Kirchenamt 
Dr, Blaschke 

Az.: 8--lclOl Rantzau - VH 1/H 2 

Artikel 1: 

11) § 2 Abs. 3 Buchst. c erhält folgende Fassung:

c) Zuweisung zur Deckung der tatsächlichen Personalkosten
bis zur Höhe des im Stellenplan der Kirchengemeinde
ausgewiesenen Betrages bezüglich eines festzusetzenden
"c-Satzes für Vertretungskosten, Aushilfen und Beihilfen in
Krankheitsfällen nach Prüfung und Genehmigung des
Stellenplans durch den Kirchenkreisvorstand, ausgenom
men:

l. Personalkosten nach Abschnitt 08 (Friedhofswesen),
2. Personalkosten nach Einzelplan 02 (Kirchl. Sozialarbeit),
3. Personalkosten der Stelle für Schreibkräfte und Verwal

tungsmitarbeiter nach Abschnitt 03 (Allgemeine Ge
meindearbeit) und Abschnitt 76 (Amtsstellen), soweit
nicht der Kirchenkreisvorstand auf Antrag für Kirchen
gemeinden Ausnahmen ausdrücklich beschließt.

(2) § 2 Abs, 3 Buchst. d erhält folgende Fassung:

d) Zuweisungen zur Deckung der Kosten für Schreibkräfte
nach Vergütungsgruppe VII, Endstufe, KAT-NEK, in Höhe
eines festzusetzenden Planstellenanteils je angefangene 500
Gemeindeglieder, soweit nicht der Kirchenkreisvorstand
Ausnahmen nach Buchst. c, Ziff . 3 beschlossen hat.

(3) § 2 Abs. 4 wird wie folgt ergänzt:

e) Einnahmen aus Verwaltungskostenbeiträgen und Personal
kostenersätzen, wenn Ergänzungszuweisungen nach Abs.
3 Buchst. c oder d gewährt werden.

Artikel 2: 

§ 7 Abs. 3 erhält folgenden Satz 2: ,,Das gleiche gilt für
Vorsitzende der Kirchenkreisausschüsse". 

Artikel 3: 

Diese Änderung tritt am 01.01.1991 in Kraft. 

Bewertung der Sachbezüge in der Sozialversicherung 

Kiel, den 24. Januar 1991 

'\lach der Verordnung zur Andcrung der Sachbezugs\·er
ordnung [ lJcJ() betragen die allgemeinen Werte für freie Kost 
und Wohnung einschließlich Heizung und Beleuchtung im 
Bereich der '\Jordelbischen E\·.-Luth. Kirche ab 1.1.1991 wie 
folgt: 

a) für Hamburg
b) für Schleswig-Holstein

550,- D\f (vorher 540,- DM) 
545,- D\r (vorher 530,- DM). 

Der Wortlaut der \erordnung wird nachstehend bek,rnntgc
geben. 

N, ,rdelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 

Jessen 
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Verordnung 
zur Änderung der Sachbezugsverordnung 1990 

Vom 17. Dezember 1990 

Auf Grund des§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch (Artikel I des Gesetzes vom 23. Dezember 
1976, BGB!. I S. 38'15) und - in Verbindung mit dieser Vorschrift 
- auf Grund des§ 173a des Arbeitsförderungsgesetzes vom 25.
Juni 1969 CBGBI. I S. 582), der durch Artikel II § 9 Nr. 6 des 
vorgenannten Gesetzes vom 23. Dezember 1976 eingefügt 
worden ist, \·erordnet die Bundesregierung nach Anhörung 
der Bundesanstalt für Arbeit gemäß§ 234 Abs. 2 des Arbeits
förderungsgesetzes: 

Artikel 1 

Die Sachbezugsverordnung 1990 in der Fassung der Be
kanntmachung vom 18. Dezember 1984 (BGB!. I S. 1642), zu
letzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 12. Dezem
ber 1989 (BGB!. I S. 2177), wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift sowie in der Kurzbezeichnung und der
Abkürzung wird die Jahreszahl „ 1990" jeweils durch die
Jahreszahl „ 1991" ersetzt.

2. In§ 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „540" durch die Zahl „550"
ersetzt.

3. In§ 4 wird die Zahl „540" durch die Zahl „550" und die Zahl
,,530" durch die Zahl „545" ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt gefaßt:

,,§5 
Sonderregelung 

Für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte 
Gebiet gilt die Verordnung über den Wert der Sachbezüge 
in der Sozialversichenmg für das Kalenderjahr 1991 in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet vom 
1:-. Dezember 1990 (BGB!. I S .  2914)." 

5. In § 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 wird die Jahreszahl
,, 1990" jeweils durch die Jahreszahl„ 1991" ersetzt.

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 

Diplomprüfungsordnung (Satzung) für den Studiengang 
Kirchenmusik an der Musikhochschule Lübeck 

Kiel, den 24. Januar 1991 

Aufgrund des § 86 Abs. 7 des Hochschulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1987 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 177) ist nach der Beschlußfassung durch den Senat 
der Musikhochschule Lübeck vom 27. Oktober 1989 mit Ge
nehmigung der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein die Diplomprü
fungsordnung für den Studiengang Kirchenmusik an der Mu
sikhochschule Lübeck als Satzung erlassen worden. Die 
Prüfungsordnung ist im Nachrichtenblatt der Ministerin für 
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Schles
wig-Holstein 1991, S. 36, veröffentlicht worden. 

Der Wortlaut der Prüfungsordnung wird hiermit bekannt
gegeben. 

Az.: 3010 - T III 

Nordelbisches Kirchenamt 
Jöhnk 

.. 

§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8

§ 9
§ 10
§ 11 
§ 12 
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§17

Diplomprüfungsordnung (Satzung) 
für den Studiengang Kirchenmusik 

an der Musikhochschule Lübeck 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Allgemeines

Zweck der Prüfung 
Diplomgrade 
Gliederung und Dauer des Studiums 
Prüfungsausschuß 
Prüfer 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
Öffentlichkeit der Prüfungen 

II. Zwischenprüfung (C-Prüfung)

Zweck der Zwischenprüfung 
Zulassungsvoraussetzungen 
Zulassungsverfahren 
Umfang und Art der Zwischenprüfung 
Schriftliche Prüfung 
Mündliche und künstlerisch-praktische Prüfungen 
Bewertung der Leistungen der Zwischenprüfung 
Wiederholung der Zwischenprüfung 
Zeugnis über die Zwischenprüfung 

III. Diplomprüfung (B-Prüfung)

§ 18 Zulassungsvoraussetzungen
§ 19 Zulassungsverfahren
§ 20 Umfang und Art des ersten Abschnitts der Diplom

prüfung (B-Prüfung) 
§ 21 Umfang und Art des zweiten Abschnitts der Diplom

prüfung (B-Prüfung) 
§ 22 Diplomarbeit
§ 23 Schriftliche, mündliche und künstlerisch-praktische

Prüfungen 
§ 24 Zusatzfächer
§ 25 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 26 Wiederholung der Diplomprüfung (B-Prüfung)
§ 27 Zeugnis
§ 28 Diplom

IV. Diplomprüfung (A-Prüfung)

§ 29 Zulassungsvoraussetzungen
§ 30 Zulassungsverfahren
§ 31 Umfang und Art des ersten Teils der Diplomprüfung

(A-Prüfung) 
§ 32 Umfang und Art des zweiten Teils der Diplomprüfung

(A-Prüfung) 
§ 33 Cembalo als Zusatzfach
§ 34 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 35 Wiederholung der Diplomprüfung (A-Prüfung)
§ 36 Zeugnis
§ 37 Diplom

V. Schlußvorschriften

§ 38 Rechtsmittelbelehrung
§ 39 Ungültigkeit der Zwischenprüfung und der Diplom

prüfungen 
§ 40 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 41 Inkrafttreten der Prüfungsordnung

Aufgrund des § 86 Abs. 7 des Hochschulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1987 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 177) wird nach der Beschlußfassung durch den 
Senat der Musikhochschule Lübeck vom 27. Oktober 1989 mit 
Genehmigung der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Ju-



gend und Kultur des Landes Schleswig-Holstein folgende Sat
zung erlassen: 

I. Allgemeines
§ 1

Zweck der Prüfungen 

Die Prüfungen bilden die für die Berufe des B- bzw. A-Kir
, hcnmusikers qualifizierenden Abschlfr;se des Studiums. 
Uurch diL' Dipiumprüfungen soll testgc,tellt werden, ob der 
Kandidat/die Kandidatin die für den L'bergang in die Berufs
praxis notwendigen künstlerischen Qualifikationen und 
i;rundlichen Fachkenntnisse erworben hat, die Zusammen
hänge seines/ ihres Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, 
künstlerische und wissenschaftliche Methoden und Erkennt-
111SSL' ,1nzu\venden. 

§2
Diplomgrade 

(]) [,,t die D1plomprufung (t:l-Prüfungl bestanden, verleiht 
die \1usikhochschule den akademischen Grad „Diplom-Kir
chenmusikerin (B)" bzw. ,,Diplom-Kirchenmusiker (B)". 

(2) Ist die Diplompnifung (A-f'rüfungl bestanden, verleiht
die ;'v!usikhochschule den akademischen Grad „Diplom-Kir
chenmusikerin CA)" bzw. ,,Diplom-Kirchenmusiker (A)". 

§3
Gliederung und Dauer des Studiums 

( 1) Der Studiengang Kirchenmusik ist in zwei aufeinzmder
folgende Teile gegliedert (konsekutiver Studiengang). Jeder 
Teil schließt mit einer Diplomprüfung ab. 

(21 Der erste Teil wird nach acht Semestern (Regelstudien
zeit) mit der B-Prüfung beendet. Dieser Teil ist in zwei Studien
abschnitte geteilt. Der erste Studienabschnitt wird nach drei 
Semeotern (Regelstud1en1,eitl mit der Zwischenprüfung IC
l'rüfung) beendet. 

(3) Der zv,,eite Teil wird nach einem ,veiteren Studium von
vier Semestern (Regelstudienzeit) mit der Diplomprüfung 
CA-Prüfung) beendet. 

(-4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Regelstudienzei
ten schließen die Pnifungszeiten ein. 

§ -4
Prüfungsausschuß

(1 l Der Pn.i.fungsausschuß besteht aus vier Mitgliedern; 
1. dem Rektor der Musikhochschule Lübeck als Vorsitzendem

2. den drei Mitgliedern des Studienausschusses fur Kirchen
musik.

(2) Der Prüfungsauschuß ist für die Durchführung der Prü
fungsordnung zuständig; er achtet darauf, daß die Bestim
mungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, bei Prüfungen anwesend zu sein. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer und
Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Soweit sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§5
Prüfer 

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. Zum Prüfer
darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende 
Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat 

(2) Der \'orsitzende des Prüfungsausschusses sorgt c1,üür,
daß dem Kandidaten der Karuidatin die \iamen der Prufcr 
und die l'rüfungstermme rechtl'eitig bt·kanntge:c;eben \\"tTc1tcn. 

\3) Die Prufungskommissionen für die einzelnen müncili
chc·n und künstlerisch-praktischen Prüfungen t,estchcn ,n1s 
folgenden Pnttern: 
1. einem Mitglied des Studienausschusses für Kirchenml:sik

als Vorsitzendem,
..., einem oc1er mehreren Fachprüfern ,uwie 
3. dem Landeskirchenmusikdirektor der '\,,rdelbischen

Evangelisch-Lutherischen Kirche oder einem n,n ihm
benannten Vertreter.

(-4) Der \'orsitzende kann selbst Fachprüfer sein.

§ b
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

r 1) EinschLigige Sh1dienzciten an anderen Mu-1khoch,clrn
len und an anerkannten kirchenmusikalischen Ausbildungs
stätten im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie ciabei 
erbrachte Studienleishmg werden angerechnet. 

(:?.I Studienzeiten 111 anderen Studiengängen sowie dabei 
erbrachte Studienleistungen werden angerechnet, soweit ein 
fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Studien
zeiten an anderen Huchshulen sowie dabei crbr,1chte Studien
leistungen werden angerechnet, soweit ein gleichwertiges Stu
dium nachgewiesen wird. Flir die Gleichwertigkeit von Stu
dienzeiten und Studienleistungen an ausländischen Hnch
schulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz gebilligten Aquivalenz
vereinbarungen maL(gebend. Suweit Aqui \·alenzvereinh,irnn
gen nicht vorliegen, entscheidet der PrüfungsausschuG. Im 
übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentral
stelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

\3) Diplomprüfungen und andere gleichwerl!ge Prüfungs
leistungen, die der Kandidat die Kandidatin an \1usikhc,ch
schulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes in demselben 
Sh1diengang bestanden hat, werden angerechnet. Diplum\·or
prüfungen und einzelne Prüfungsleistungen in anderen Stu
diengängen oder an anderen Hochschulen werden angerech
net, soweit die Gleichwertigkeit nachgtcwiescn \\"ird. An-klle 
der Diplomvorprüfung können in begründeten Ausnahmefäl
len andere Prüfungsleistungen angerechnet werden, soweit 
die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Absat/:?. Satz"> bis'> 
gilt entsprechend. 

(-4) Angerechnet werden insbesondere Studienzeiten und 
Prüfungsleistungen aus folgenden Studieng;ingen: 
l. Künstlensche Diplomprüfung,
2. Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gvmnasien

im Fach Musik und
3. Studiengang Musikerziehung.

§7
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Der Kandidat/die Kandidatin kann die Meldung zur
Prüfung zurücknehmen, solange ihm/ihr die Prüfungstermi
ne noch nicht mitgeteilt worden sind. 

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend"
(5,0) bewertet, wenn der Kandidat/ die Kandidatin zu einem 
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 
wenn er/sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe 
von der Prüfung zurücktritt. 

(3} Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge
machten Gründe müssen dem Prüfungsausschuß um·erzüg-



lieh schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Kandidaten/der K,,ndidatin kann die \',_irlage 
L'lilL'S :irztlichen .�tkstes \Trlc1ngt \-.erden. \Verden d1L· ( ;ründe 
.1nerkannt, so wird ein neun Termm ,mberaumt. Die bereits 
\'Orliegenden Pnifungsergebnisse sind in diesem Fall anzu
rechnen. 

1-tl Versucht der Kandidat/ die Kandidatin das Ergebnis sei
ner /ihrer Prüfungsleistung durch Tauschung oder Benutzung 
rncht /ugelassener 1-lilfsmittd zu beL·influ„sen, gilt diL· betret
iende l'rütung,lei,tung als mit .nicht auc,rl'ichend 1;_l)) be
\\ ertet. Ein Kandidat/ eine Kand1da tin, der/ die den urdnungs
gemäßen Ablauf der Prüfung stort, kann von dem ie\\·eiligen 
Prüfer oder Aufs1chtsführenden \'Oll der Fortsetzuns:; der Prü
fungsleistungen ausgeschlossen \\·erden. ln diesem-Fall wird 
die betreffende l'ruiungsleistun,_i; ,11' mit „nicht amrL·ichend" 
1;_1)) be\,ertet. \\irLi der Kand1dc1t die Kandidatm nm der 
\\e1teren Erbrinsung der l'rüiungsle1.stungen ausgeschlossen, 
kann er/ sie verlangen, daß diese Entscheidung vom Prüfungs-
ausschuß überpruit wird. 

' ' 

(5) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses
sind dem Kandid,,ten/Kandicfatin unvL·rzüglich schriftlich 
m1tzute1len, zu bL·gnrnden und mit t>iner Rechtsbl'lwlfsbdeh
nmg zu versehL·n, Dem Kandid,,tc-n Lkr K,1ndid,1tm 1:-.t Cele
genheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen 
Tatsachen zu äußern. 

§8
()ttL·ntlichkeit dL·r l'rühmgen 

! l J Bei den kunstlerisch-praktisclwn und münd liehen l'ru
tungen werden Studenten/Studentinnen, die sich zur gleichen 
Prüfung gemeldet haben, als Zuhörer zugelassen, \,-enn der 
Kandidat/die Kandidatin dem nicht bei der Meldung zur 
Prüfung widersprochen hat. Dies gilt nicht für die Beratung 
und Bekanntmachung dL'S l'ri.ifung,<'rgebnisses. 

!2) Der VorsitzL·nde der l'ri.ifunpkommission kann aut An
trag Lehrkräfte der \1usikhochschule Lübeck als Zuhörer zu
lassen. Dies gilt nicht für die Beratung und Bekanntmachung 
des Prüfungsergebnisses. 

II. Zwischenprüfung
§9

Zweck der Zwischenprüfung (C-Prüfung) 
Durch die Zwischenprüfung 1C-Prüfung) soll der Kandi

dat/ die Kandidatin nachweisen, daß er /sie die inhaltlichen 
und methodischen Grundlagen seines/ihres Faches sowie die 
künstlerischen F;ü\igkeiten erwc,rben hat, die t>rfl,rderlich 
smd, um das weitere Studium mit Erfolg /U betreiben. 

§ 10

Zulassungsvoraussetzungen 
Zur Zwischenprüfung wird zugelassen, wer 

1. die Eignungsprüfung nach der Landesverordnung über die
Eignungsprüfung für ein Studium an der Musikhochschule
Lübeck vom 12. Mai 1986 (GVOBL Schl.-H. S. 96) bestanden
hat oder eine an der jeweiligen Hochschule an diese Stelle
tretende gleichwertige Quilifikation nachweist,

2. mindestens zwei Semester an der Musikhochschule Lübeck
studiert hat,

3. ein ordnungsgemäßes Studium durch die Teilnahme an den
folgenden Lehrveranstaltungen nachweist (Teilnahme
schein bzw. Testat):

3.1 Orgel-Literaturspiel, 
3.2 Orgelimprovisation/Gemeindebegleitung, 

3.3 Klavierspiel, 
:-u Ch,irleitung, 

3.(, f'hLmetik 1Komp,1kbeminar), 
3.7 Ch,,r, 
3.8 \lusiktheorie/Tonsatz, 
3,9 Gehörbildung, 
", Ji. 1 l'.utitur- und C<'r1l'r,1 lbailspiel, 
:u l \ 1 us1k\\'issensch,Ht, 
3.12 Orgelkunde, 
3.13 Theologische Information, 
3.1 ➔ H vmnologie, 
:0..1; Liturgik und Ch()r,1lkunde, 
3.1 h ( ,L•meindec;ingL·n, 1--:,,mpaktsemin,ir> und 
3.17 musikalische .\rbv1t mit Kindern 

IKompaktseminarl_ 

§ 11
Zu lassungwerfahren 

( 11 Dn Vorsit/endt> ,il's l'rüiungs,rn,schusses legt den 1,·r-
111111 fur den Beginn der Zwischenprnfung (C-l'nifungl test 
und gibt ihn den Studenten/Studentinnen spätestens z\,-e1 
Monate vorher bekannt, 

(2\ L'ber die Zulassung zur Zwischenprüfung (C-PrüfungJ 
entscheidet der Vorc,i tzende des Prühmgsausschusses. \fit der 
Zulassung ist das l'rutungsvertahren t'in,_i;eleitet. 

(.3) Die Zulassung ist c1bzulehnen, wenn 
1. die in § 10 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind

oder
2. der Kandidat/die Kandidatin die Z\\'ischenprüfung IC

l'rüfung) oder eine D1pltm1prütung m demselben Studien
g,rng an eilwr \tu,1kh,,u1,,hull' im C,l'ltungsbereich des
Grundgesetzes oder eine gleichwertige Kirchmusikerprü
fung bestanden oder endgültig nicht bestanden hat.

§12
L mfang und Art ,ier Zwischenprniung (C-l'ri.ihmg) 

( l) Die Zwischenprufung (C-Prüfung) besteht aus schnttli
chen, mündlichen und künstlerisch-praktischen Prüfungslei
stungen in folgenden Fächern: 

1. Orgel-Literahuspiel:
Z1,·ei ChoralbearbL·itungen und <'lll c.f.-ireies Werk ,111s
n°rschiedenen Stil<'pochen (Schwit>ngkeitsgrad: Orgel
buchlein von J-5. Bach). Vorlage einer Repertoire-Liste.
Vom-Blatt-Spiel leichterer Vorlagen;

2. Orgelimprovisation/Gemeindebegleitung
2.1 mit mindestens drei Tagen Vorbereitungszeit:

Improvisation von drei einfachen Intonationen. Begleit
sätzen zu verschiedenartigen Liedern nach einem Orgel
begleitbuch (Choralbuch) ggf. auch nach dem Gesang
buch in folgenden Ausführungsarten: manualiter, auf 
einem Manual und Pedal, mit c.f.-Hervorhebung und 
Pedal; 

2.2 ohne Vorbereitungszeit: 
Spiel von Begleitsätzen aus einer vom Kandidaten 
vorgelegten Liste von fünfzehn Sätzen nach einem 
Orgelbegleitbuch (Choralbuch); Auswendigspiel von 
drei Kirchenliedern; 
(Prüfungsdauer für die Nummern 1 und 2 zusammen bis 
zu dreißig Minuten); 



3. 

-1. 

'· 

Klavierspiel: . Vortrag \'On zwei leichteren bis mittelschweren Klavier
stücken aus verschiedenen Stilepochen (Schwierigkeits
grad: Wohltemperiertes Klavier I von 1.5. Bach); leichte 
Liedbegleitung, vorbereitet und vom Blatt, (zwanzig 
Minuten); 

Chorleitung: 
Probenarbeit an einem vom Bewerber selbständig n,rbe
reiteten leJChtl'n Chorsatz (Schwierigkeitsgrad nu 
sollst Gott, deinl'n Herrn" von :\1. Franck); \\,rt1t'rei
tungszeit eine Woche (ca. zwanzig '.\1inuten); 
Gesang: 
Vortrag zweier verschiedenartiger Lieder (eines Kirchen
liedes und eines leichteren Kunstliedes) 
(zehn \linuten); 

6. ::Vfusiktheorie/Tonsatz:
6.1 schriftlich (zv,:ei Stunden Klausur):

Von den folgenden drei gestellten Aufgaben müssen zwei 
gelöst werden: Kantionalsatz zu einer gegebenen Kir
chenlied weise, .\ ussctzen eines leichten Generalbasses, 
Ausführung emer Ccgcnstimme zu einer gegcbL·nen 
Kirchenlied we1oe: 

6.2 mündlich-praktisch: 
Spielen einfacher Kadenzen und einfacher Modulationen 
im GanLton- und Quintbereich 
(zehn !vlinuten); 

7. Gehörbildung:
7.1 schriftlich (Klausur -!5 Minuten):

leichte melodisch-rhythmische Musikdiktate, ein- und 
zweistimmig; 

7.2 mündlich-praktisch: 
Erkennen Vlln Intervallen, Akkorden und einfacher 
tonaler .-'\kkordverbindung, Vom-Blatt-Singen 
(bis zu flinfzehn Minuten); 

8. Partiturspiel:
Spil'ien eines vorbereiteten Chorsat,;es aus der Partitur,
eines unvorbereiteten Kantionalsatzes sowie emes un
vorbereiteten dreistimmigen polyphonen Chorsatzes
(bis zu zehn \!muten);

9. Generalbaßspiel:
Spiel nach einfachen bezifferten Vorlagen, vorbereitet
und unvorbereitet
(bis zu zehn Minuten);

10. Musikgeschichte:
(Jberblick über die Geschichte der Kirchenmusik; Kennt
nis der wichtigsten Chor- und Orgelliteratur für den 
gottesdienstlichen Gebrauch
(fünfzehn Minuten);

11. Orgelkunde:
Grundkenntnisse vom technischen Aufbau der Orgel
1 L,,Jen- und Traktursysteme, !3,,u der Pfeifen usw.), der
Register und Registrierkunde und der Orgelpflege
(zehn Minuten);

12. Theologische Information:
12.1 Bibelkunde:

L'berblick über den Inhalt der wichtigsten biblischen 
Bücher; 
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12.3 Kirchenkunde: 
kirchliches Leben, Konfessionen, Rechtbestimmungen 
(fünfzehn '.\1inuten); 

13. Hymnologie:
Vertrautheit mit dem Gesangbuch und den liturgischen
Weisen, Liedauswahl für die Gemeinde, ergänzendt'
Liedersammlungen
(runfzehn '.\1inuten);

1-1. Liturgil-: und ChoralJ...unde: 
1-1.1 Die Formen des Gottesdienstes und die Ordnung des 

Kirchenjahres 
(fünf,;ehn Minuten); 

1-t.2 Grundbegriffe der Psalmodie 
(zehn Minuten); 

15. Gemeindesingen:
musikalische und textliche Vermittlung eines Liedes mit
einer Gruppe
(ca. zehn :Vlinuten).

(2) Die Prüfungsanforderungen sollen den nach dem Stu
dienziel und der ·Studiendauer zu erwartenden ll'istungen 
entsprechen 

(3) Die Zwischenprüfung (C-Prüfung) findet innerhalb von
zwei Wochen statt. 

§ 13
Schriftliche Prüfung 

(1) Die Themen für die Klausurarbeiten werden von den
jeweiligen Fachprüfern gestellt. 

(2) Klausurarbeiten sind außer vom Fachprüfer durch einen
weiteren Prüfer zu bewerten. Geben die Prufer unterschiedli
che Noten, entscheidet der \'orsitzende des Prüfungsausschus
ses. 

§ 1-l
Mündliche und künstlerisch-praktische Prüfungen 

( l) Die Kandidaten/Kandidatinnen können in Gruppen ge
prüft werden. 

(2) Die mündlichen und künstlerisch-praktischen l'rütun
gen werden nir l'rüfungsJ...ummissionen nach§_:; :\bs.] abge
legt. Die Prüfer legen die '\ote gemeinsam fest. Kommt keine 
'.\1ehrheit für eine Note zustande, wird das arithmetische Mit
tel der Noten gebildet. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prü
fungen in den einzelnen Fächern sind in einem Protokoll fest
zuhalten. Das Protokoll wird von einem der Prüfer geführt. 

§ 15
Bewertung der Leistungen der Zwischenprüfung -

(C-Prüfung) 
( 1) Die \ioten für die einZL'lnen Prüfungsleistungen werden

von den je\,·eiligen Prüfern teotgesctzt. Für die Bewertung der 
Prufungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende 
Leishmg; 

2 = gut eine Leistung, die erheblich 
über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt; 

12.2 Glaubenslehre: 3 = befriedigend 
Grundfragen des Glauben und der Verkündigung bis zur 

eine Leistung, die durch
schnittlichen Anforderungen 

Gegenwart; entspricht; 



4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer 
\fängel noch den 
.\niorderungen gl'nugt; 

'i = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
.\nfordl'rungen nrcht mehr genügt. 

Zur diiferenzierten Be,\·ertung der Prüfungsleistungen kön
nen Zwischenwerte durch Erniedrigen oder durch Erhöhen 
der em/.dnen Nuten um 0,., gebildet werden; ,lie Noten 1),7 und 
'i,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) ,\us den '\;oten für die Pnifungsleistungen werden die
FachnPte und die Gesamtnote tur die Zwischenpnihrng (C
Prüfung1 gebildet. Die Fachnote errechnet sich aus dem Durch
schnitt der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Gesamtnote er
rechnet ,1ch aus dem Durchschrntt der Fachnoten, 1,-.,bei die 
f'achnoten im Orgel-Literaturspiel, Orgelimprovisation/Ge
meindebegleitung und Chorleitung dreifach gewichtet ,ver
dcn, d 1e FachnotL·n in den Fiiclwrn Kla, il'rspicl und Ge

sang; Stimmbildung zweiiach ge\\ 1chtet werden und die übri
gen Fächer einfach gewichtet werden. 

Die Fachnoten und die Gesamtnoten lautl'n 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut 
bei einL'm Durchschnitt uber 2,_:; bis \5 
bei einem Durchschnitt uber 3,5 bis 4,0 

befried i <>end 
,-, 

ausreichend 

(3) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird
nur die erste Üe/imalstellt' hinter d cm Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Die Zwischenpriitung ist bestanden, wenn die Prü
tungsle1stungen m den dreifach und zwei fach gewichteten 
Fächern mindestens mit der Note „ausreichend" (bis 4,0) be
wertet worden sind und im übrigen der Gesamtdurchschnitt 
der E1drnokn mindesten, .,msreichend" (bis 4,()) ist 

§ 16
Wiederholung der Zwischenprüfung (C-Prüfung) 

(!) \\'enn die Zwischenprüfung (C-Prüfung) nicht bestan
den ist, kann sie je\veils in den dreuach und zweifach gewich
teten Fächern, die mit „nicht ausreichend" bewertet worden 
�ind, ernmal wiederholt \Verden. 

(2) Eine zv-.:eite Wiederholung der Prüfungen nach Absatz
1 ist ausgeschlossen. 

(3) Die Wiederholung der Prüfung muß innerhalb des fol
genden Semesters abgeschlossen sein. 

§ 17
Zeugnis über die Zwischenprüfung (C-Prüfung) 

(1) l!ber die bestandene Zwischenprüfung (C-Prüfung)
wird binnen vier Wochen ein Zeugnis ausgestellt, das die in 
den einzelnen Fächern erzielten Noten und die Gesamtnote 
enthält. Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden und einem wei
teren Mitglied des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 

(2) Ist die Zwischenprüfung (C-Prüfung) nicht bestanden
oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dem Kandidaten/der Kandidatin hier
über einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft 
gibt, ob und in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist 
die Zwischenprüfung (C-Prüfung) wiederholt werden kann. 

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Prüfung ist mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Hat der Kandidat/die Kandidatin die Prüfung nicht
bestanden, wird ihm/ihr auf Antrag und gegen Vorlage der 

entsprechenden .':ach weise so1, ie der Exmatrikulatioll5be
sc he1nigung eine schriftliche ßesc hcinigung ausgestellt, die die 
erbr,1ehten [)nitungsleiotungen und deren :\uten sowie die 
noch fehlenden Prüfungsleishmgen enthält und erkennen laßt. 
daß die Zwischenprüfung (C-Prüfung) rncht bestanden ist 

III. Diplomprüfung (B-Prüfung)

� l 'l 
Zu las!, u ng!:> nJr a ussetzun gen 

(1 J Zum ersten Abschnitt der Diplomprüfung iB-Pritfung) 
wird zugelassen, wer 

1. die Eignungsprüfung nach der Landes\·erordnung über die
Eignungsprüfung für ein Studium an der 'vlusikhochschule
Lübeck vom 12. Mai 1986 (G\·om. Schl.-H S. %) bestanden
hat oder eine an der Jeweiligen Hochschule an diese Stelle
tretende gleichwertige Qualiiikation nachweist,

2. die Zwischenprüfung (C-Prüfung) bestilnden h,,t,

3. mmdestem die letzten zwei Semester an der \lusikhuch
schule Lübeck studiert hat,

4. ein ,irdnungsgernäßes Studium durch ciic· Teilnahme an den
folgenden Lehrveranstaltungen nachweist (Teilnahme
schein bzw. Testat):

4.1 Orgel-Li tcraturs�siel, 
4.2 Orgelimprovisation/Gemeindebegleitung, 
4.3 Klavierspiel, 
4.4 Chorleitung, 
4.5 Gesang, 
4.6 Chor, 
4.7 \lusiktheorie /Tonsatz, 
4.8 Gehörbildung, 
4.9 Partitur- und Gcneralb21ßspiel, 
4.10 \lusikwissenschatt. 
4.11 Orgelkunde, 
4.12 lnstmmentenkufüie, 
4.13 Formenkunde, 
4.14 Theologische Information, 
4.1 'i Hyrnnolcigic sowie 
4.16 Liturgik und Choralkunde. 

(2) Zum zweiten Abschnitt der Diplomprüfung (B-Prü
fung1 wird zugelassen, wer zu,,1tzlich /U den V,,rausset/un
gen nach Absatz 1 

1. den ersten Abschnitt der Diplomprüfung {B-Prüfung)
bc�tanden hat,

2. ein ordnungsgemäßes Studium durch die Teilnahme an den
folgende Lehrveranstalhmgen nachweist (Teilnahmeschein
bzw. Testat):

2.1 Methodik der Chorleitung und 

2.2 Grundlagen der Orchesterleitung. 

§ 19
Zulassungsverfahren 

(1) Für das Verfahren der Zulassung gilt§ 11 entsprechend.

(2) Der Antrag auf Zulassung zum zweiten Abschnitt der
Diplomprüfung (B-Prüfung) ist schriftlich über die Leitung 
des Instituts für Kirchenmusik an den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu richten. Für die Prüfungen am Ende des 
Sommersemesters muß der Antrag bis zum 30. April, für die 
Prüfungen am Ende des Wintersemesters muß der Antrag bis 
zum 30. November vorliegen. Dem Antrag sind beizufügen: 



l. Die :-:achweise über das Vorliegen der in§ 18 genannten
\'oraussetzungen.

2. ein Lebenslaut, der m-;besondere über den Hildungsgang
.\ut-ichlu!s gibt, mit Lichtbild,

3. ein \'erzeichnis für die Fächer Orgel-Literaturspiel, Kla\ ier
spiel und Gesang erarbeiteten Literatur sowie der für die
Prüfung erarbeiteten Programme,

-l. ggf. das Zusatzfach. in dem der Kandid0tldie Kandidatin 
die rrüfung ablegen 1,111. 

§ 20
Cmfang und Art des ersten Abschnitts der Diplomprüfung 

(B-PrüfungJ 

(1) Der erste Abschnitt der Diplomprüti.mg (B-Prüfungl be
steht aus einer c.chrütlichen und/ oder mundlichen l'rüfunl'; i11 
den Fachem: 

l. Gehörbildung:

l. 1 schriftlich (eine Stunde Klausur):
ein melodisch und rhvthmisch schwieriges einstimmi
ge,, ein zweistimmig-polvphones und ein harmonisch
\ lt'rstimmiges Diktat; 

1.2 mündlich-prakt1,ch 
Horen und Bestimmen schwieriger Intervalle, Akkorde 
und Akkordverbindungen; Vom-Blatt-Singen 
(ca. fünfzehn Minuten); 

2. :\fusikwissenschaft:
Lberb!Jck über die allgemeine Mu s1k;c;eschichte bis ,-:ur
Ge;.;t'll wart; genauerl" Kenntnis der Cl'Schichte der Kirchen
musik sowie der iür die Praxis wichtigen Chor- und
Orgelliteratur; Kenntnis der wichtigsten musikalischen
Formprinzipien und ihre geschichtliche Entwicklung;
Forrr,analvse
(ca. ,-:1,·,rnzig "v1inutenl;

3. Or,gelkunde:
Geschichte und Struktur der Orgel; Dispositions-, Reg1-
strier- und Stilkunde; Kenntnis der Orgelpflege
(ca. zwanzig Minuten);

-1. Liturgik und Choralkunde:
Die Lehre qm1 G(>ttesdienst und ihre gegemv.:irtige [ntLT
pret,1tmn. Lilll·rhlick. uber dieGeschichtedesGottesdienstt>s, 
genaue Kenntnis der \·erschiedenen Gottesdienstformen 111 
musikalischer Hinsicht; Kenntnis des Kirchenjahres; Kennt
nis und praktische Erfahrung der deutschen Gregoriamk 
für E\·angelische Messe und Hora 
(cz1 zwanzig Minuten!; 

5. H vmnulogie:
Kenntnis und praktischt' Beherrschung \·on Kirchenliedern;
genaue Kenntnis des Gesangbuches, insbesondere bezüg
lich seiner Venvendung in Gottesdienst und Amtshand
lung; Geschichte des Kirchenliedes; Geschichte des Gesang
buches; Kenntnis des zeitgenössischen Kirchenliedes
(ca. fünfzehn Minuten);

6. Theologische Information:

6.1 Bibelkunde:
Einleitungsfragen; Überblick über den Inhalt der bibli
schen Bücher; weitergehende Kenntnis des Psalters und 
des Neuen Testaments; 

6.2 Glaubenslehre: 
Verständnis für die Grundfragen der Glaubenslehre; 
Beziehung der biblischen Verkündung zur gegenwärti• 
gen Welt, zum kirchlichen Leben und zum kirchenmusi
kalischen Dienst; Erläuterungen der wichtigsten dogma
tischen Begriffe; 
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6.3 Kirchenkunde: 
Überblick über das kirchliche Leben der Gegenwart in 
c,einen \"erschiedenen Erscheinungsformen. uher die 
Cec,chJChte der Kirche und i.tber die 1'.untessionen; 
Kenntms der landeskirchlichen Verfas�ung und der die 
Kirchenmusik betreffenden Rechts- und \ erwaltungs
ordnungen 
(ca. zwanzig \;linutenl. 

(-l) Für das Pri.ifungsverf,,hren gelten S 12 :-\bs. 2 und 
Slll\Ie die c:,S 13 und 14 enbprec:lwnd. 

§ 21
Umfang und .,-\rt des zweiten Abschnitts der Diplumprüfung 

\ B-Pm tung) 

Der zweite Abschnitt der Diplompri.itung I Fl-Prilfungl be
steht au�: 

1. der Diplomarbeit.

2. schriftlichen, mündlichen und künstlerisch-praktischen
Pri.ifungen in folgenden Fächern:

2.1 Orgel-Literahrrspiel, 
2.2 Orgeli m prnvisatiL,n / Gt>nwindebegleitung, 
2.3 Churleitung, 
2.4 Klavierspiel, 
2.5 Gesang, 
2.6 Gemeindesingarbeit, 

Mus1ktheorie/Tonsat,-:, 
2.8 rartiturc,piel und 

2.9 Generalbaßspiel. 

; 1'1 
� ........ 

Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit soll /eigen, dals der Kandidat/die
Kandidatm 1n der Lage ist. L·in Thl'm,1 ,ms seinem, ihrem Fach 
selbst:md1g nach wissenschattlichen Methoden /U bearbeiten. 

(2) Die Arbeit kann von jedem/ jeder Professor Professorin.
der/ die ein wissenschaftliches Fach innerhalb des Studiengan
ges Kirchenmusik vertritt, ausgegeben und betreut werden. Sie 
kann auch nm anderen f'rnlt>rn nach § 'i .--\ bs. 1 ,wsgegeben 
und betreut \\"erden; in diesem Fall mul� der z1, t>i te rrüfer nach 
Absatz 8 ':iatz 1 Professor; in St:'111. Dem Kandidaten/der Kanc 

didatin ist Gelegenheit zu geben. für das Thema der Diplom
arbeit Vorschläge zu machen. 

(3) Das Thema der Diplomarbeit kann erst nach Zulassung
des Kandidaten/ der Kandicfatin zum zweiten :'1.bschnitt der 
Diplompni tung ausgegeben werden. Die Au-.).',cibe erfolgt über 
den Vursitzenden des l'rürung�ausschusses. Dt>r Zeitpunkt der 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(4) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt 12
Wochen. Der Ausgabezeitpunkt ist so zu legen, daß die Di
plomarbeit mindestens vier Wochen vor Beginn der weiteren 
Prüfungen nach§ 21 Nr. 2 abgegeben werden kann. 

(5) Das Thema und die Aufgabenstellung der Diplomarbeit
müssen so lauten, daß die Bearbeitungszeit eingehalten wer
den kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der 
ersten vier Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben wer
den. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungs
ausschuß die Bearbeitungszeit ausnahm weise bis zur Gesamt
dauer von fünfzehn Wochen verlängern. 

(6) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat/ die
Kandidatin schriftlich zu versichern, daß er/sie seine/ihre 
Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angege
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat 
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( 7) Die Diplomarbeit ist beim \"orsitzenden des Prufungs
ausschusses abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig 
1u machen. Wird die Diplomarbeit nicht fristgem,1Li ,1bgelie
tert. so gilt sie ,1ls mit „nicht ausreidwnd" (5,0) be\wrkt. 

(8) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt zwei
Prüfer, die die Diplomarbeit bewerten. Einer der Prüfer soll 
derienige sein, der die Arbeit ausgegeben hat. Bei nicht über
einstimmender Beurteilung holt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusse„ ein drittes Gut,H:hten ein und L'ntscheidet 
,rnschlidsL'nd auf dL'r Grundlage der drei Gutachten 

§ 23
Schriftliche, mündliche und künstlerisch-praktische 

Prüfungen 

( 1) Für die in t:i:?. l '\'r 2 genannten schriftlichen, mündlichen 
und künstlerisch-�7raktischen l'ruiungsleistungen gelten die 
tL1lgenden Prüfungsantorderungen: 

1. Orgel-Literaturspiel:

1.1 Vortrag von drei mittelschweren Orgelwerken aus drei
verschiedenen Epochen und emes weiteren, in einem 
Zeitraum n1n acht Wochen selbständig erarbt·iteten 
Werkes; eines der Prütungsstucke muß, on JS. B,1ch sein; 

1.2 Stichproben aus einer vorgelegten Repertoire-Liste, die 
zwanzig Orgelwerke aus allen Stilepochen der Orgel
musik, darunter mindestens drei freie Orgelwerke und 
zwölf Choralvorspiele mittleren Schwierigkeitsgrades 
enthalten ;,oll; 

1.3 Vom-Blatt-Spielen leichterer Literatur 
(ca. fünfzig '.\ linuten); 

2. Orgelimprovisation und Gemeindebegleitung:

2.1 mit drei Tagen Vorbereitung:

7 7 

ie eine imprm·isierte c.f.-Bearbeihmg (Choralvorspiel) in 
verschiedenen Fom1en zu drei \·erschiedenen Liedern; 

ohne Vorbereihmgszeit: 

2.2.1 Intonationen und Begleitsätze zu Kirchenliedern und 
liturgischen Stücken nach dem Gesangbuch und nach 
einem Choral buch; 

2.2.2 motivische \ludulation: 

2.2.3 dreistimmige Begleits:itze (Stichproben aus einer vorge
legten Liste von fünf Sätzen mit dem c.f. in der 
Oberstimme sowie fünf Sätzen mit dem c.i. in der 
Mittelstimme); 

2.2.4 Begleitsätze nach dem Choralbuch (Stichproben aus 
einer vorgelegten Liste von zehn Sätzen in ieweils drei 
verschiedenen Tonarten) 
(ca. dreißig '.\linuten); 

3. Klavierspiel:
Vortrag von drei mittelschweren Klavierwerken aus drei
verschiedenen Stilepochen und einer mittelschweren Lied
begleitung; Vom-Blatt-Spielen einer leichteren Liedbeglei
tung oder eines leichteren Klavierauszuges
(ca. fünfunddreißig Minuten);

4. Chorleitung:
Probenarbeit an einem vom Bewerber selbständig vorberei
teten mittelschweren Chorwerk (Vorbereitungszeit eine
Woche); Dirigieren eines dem Chor und dem Bewerber
bekannten Werkes
(ca. dreißig Minuten);

5. Gesang:
Vortrag zweier verschiedenartiger Stücke der Gesangslite
ratur
(ca. fünfzehn Minuten);

6. Gemeindesingarbeit:
Singarbeit mit einer Gemeindegruppe mit oder ,1hne
1 nc,tnmwnte oder Cm ppenim provic;,itll in
1fi_rntzehn :v1inutenl

7. :.!usiktheorie/Tonsatz:

7.1 Schriftliche Prüfung ,Klausur fünf Stunden): 
Erne mindestens dreistimmige polvphone c.f.-Bearber
tung für beliebigL' Besetzung; Au,,etzung eines benffer
tL'n Ceneralbac;�L•c,: ern vierstimmre;t'r l(,1ntHmab,1t/ tur 
,e;L'mrc,cllten Chur; 

7.2 \lündlich-prnktrsche Prüfung: 
erweiterte Kadenzen und Harmoniefolgen (vorbereitet 
und nach Diktat); '.\fodulation in \'erschiedenen Arten; 
Harmonisierung \·on Tonfolgen (z. B. T,1nleitem); Anc1h-
sen von Textvorl,H;L'l1 in harmonisclwr und kontr,1punk
t1„cher Beziehung: \i1lblied begle1 tung; 
(ca. fünfzehn tvlinuten); 

8. rartiturspiel:
vorbereitet: polyphone Partitur in alten Schlüsseln und
Kanta tenpartitur;
Vom-Blatt: einfache Chorpartitur in ,1lten Schlüsseln; p11lv
phune Ch11rpartih1r rn modernen Scl1lu,,eln
(ca. fünfzehn Minuten);

9. Generalbaßspiel:
vorbereitet: eine mittelschwere Barockarie oder ein ent�pre
chender Instrumentalsatz;
\'om-ßlatt: Ein bezifferter Bais geringeren Schwierigkeits
grc1de, (Generalbaß, Lied oder Rezit,1ti\·)
(ca. fünfzehn Minuten).

(2) Für das Prüfungsverfahren gelten § 12 Abs. 2 und 3
sowie die§§ 13 und 14 entsprechend. 

§ 24
Zusatzfächer 

(1) Der Kandidat/ die Kandidatin kann sich nach einem
entsprechenden Studium in Zusatzfächern mit den folgenden 
Prüfungsanforderungen einer Prüfung unterziehen bzw. sei
ne. ihre Teilnahme nachweisen. 

1. Dnttes Instrument:
\·ortrag von zwei selbstgewählten \Verken; Vom-Blatt-Spiel
leichterer Literatur; bei Melodieinstrumenten (z. B. Blech
blasinstrumenten) auch unvorbereitetes Transponieren \·on
Kirchenliedern
(ca fünfzehn Minuten):

.., BL1serchorlcitung: 
Probenarbeit mit einem Blechbläserchor; Kenntnis des 
Instrumentariums der technischen und musikalischen Be
dingungen, der Literatur und der Einsatzmöglichkeiten 
(ca. zehn Minuten); 

3. Popularmusik (Arrangement):
Instrumentenkunde, Harmonielehre und Rhythmik der
Popularmusik und der ihr entsprechenden religiösen
Lieder; Vertrautheit mit der Akkordsymbolik
(ca. fünfzehn Minuten);

4. Technische Mittler:
Umgang mit elektrischen und elektronischen Tonträgern
und Musikgeräten
(ca. zehn Minuten);

5. Pädagogische Information:
Grundlagen der Musikpädagogik; Einführung in die Psy
chologie der Alterstufen; musikpädagogische Methoden,
Hilfsmittel und Literatur (Testat);
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6. Fachdidaktik der Musik:
\,fethodik des Anfängernnterrichh; \lethodik des Grnp
penunterrichts; �pez1elle Literaturkundl' (Test,itJ;

7. Rh\thmische Erziehung (Testat);

,c;_ Finführung 111 die ,,\lusikalische Frühc·r/iehung" (Testcit1

9. Einführung in die ,,\lusiktherapie" (Testat).

(2) Cber das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern erhält
dt·r ls..,rndidat dil' Kandidatin ein gesondertes Zeu_gnis. 

§ 25
BL·1,ertung der l'rntungsleislungen 

( 1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen in
der Diplomprüfung (B-Prüfungl, der Leistungen in den einzel
rwn Pn.itungsf,ic·hern und fur die Bildung der Gesamtnote gilt 
� 15 entsprechend. 

(2) Der erste Abschnitt der Diplomprüfung (B-Prüfung) ist
bestanden, \,·enn der Gt'samtdu rchschnitt der Fachnoten min
destens „ausreichend" (bis -1,0) 1st. 

(3) Der zweite Abschnitt der Diplomprüfung (B-Prüfung)
ist bt'�t.1nden, 11·enn dit· Diplomarbeit und die Prutungslt'1-
stungen in den dreifach und zweifach gewichteten Fächern 
mindestens mit der l'\ote „ausreichend" (bis -1,0) bewertet 
wordt'n sind und im ubrigen der Gesamtdurchschnitt dtT 
Fachnoten mindestens „ausreichend" (bis -t0) ist. 

(4) Bei hefforragenden Leistungen kann das Gesamturteil
,,mit ,--\us1eichnung bestanden" erteilt werden. 

§ 2b
Wiederholung der Diplomprüfung (B-Prüfung) 

( 1) Die l'rütung in den dreifach und zweifach gewichteten
Fächern und die Diplomarbeit können bei „nicht ausreichen
den" Leistungen einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe 
des Them,1s der Diplomarbeit in der in $ 22 Abs. 5 Sav 2 
genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat/ 
die Kandidatin bei der Anfertigung seiner /ihrer ersten Di
plomcHbeit wir1 der rvti)glichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

<2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit und der 
Prüfungen nach Absatz 1 ist ausgeschlossen. 

(3) Die Wiedt'rholung der Diplomarbeit und der ["rütun_gen
nach .--\bsatz 1 muß innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. 

§ 27
Zeugnis 

(1) Hat der Kandidat - die Kandidatin die Dipl,miprüfung
(B-Prüfung) bestanden_. so erhält er /sie über die Ergebnisse ein 
Zeugnis.§ 17 gilt entsprechend. 

In das Zeugnis wird auch das T hema der Diplomarbeit und 
deren Note aufgenommen. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

§ 28
Diplom

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis über die bestandene Prü
fung wird dem Kandidaten/ der Kandidatin ein Diplom mit 
dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die 
Verleihung des akademischen Grades „Diplom-Kirchenmusi
ker /in (B)" beurkundet. 

(2) Das Diplom wird vom Rektor der Musikhochschule und
nm einem weiteren Mitglied des Prüfungsausschusses unter-
1eichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen. 
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IV. Diplomprüfung (A-Prüfungl

Zul,1ssungsvoraussetzungen 

1.1 \ Zum ersten Abschnitt der Diplomprufung (A-Prüfung) 
wird 1ugel,1,�en, wer 

1. die Eignungsprüfung nach der Landesverordnung über die
Eignungsprüfung fur ein Studium an der Musikhochschule
Lübeck \,im 12 . \L1i 1Y8h bestcmden hat;

2. die Diplomprüfung {B-Prüfung) mindestens mit der Ge
samtnote „gut" bestanden hat oder eine an der jeweiligen
Hochschule ,m die,e Stelle tretende L';lerch1,·ertige Qu,itifi
ka tion nachweist;

3. mindestens die letzten zwei Semester an der :Vlusikhoch
schule Lübeck stud ic'rt hat;

4, ein ordnungsgemäßes Studium durch die Teilnahme an den 
folgenden Lehn.-eranstaltungen des Studienganges Kir
chenmu-.1k (Al n,1chweist 1Tc-iln,1hmeschein rYw. Test,1t1· 

4.1 Orgel-Literaturspiel, 
4.2 Orgelimprovisation/Gemeindebegleitung, 
-1.J Kl,wierspiel, 
➔.➔ Gesang,
.J-.5 Chorleitung, 
4.(, Orchesterleitung, 
-1. 7 Musiktheorie/Tonsatz, 
4.8 Gehörbildung, 
4.9 Partitur- und Generalbaßspiel, 
4.10 Musikwissenschaft, 
"1.11 Orgelkunde, 
"1.12 Hymnologie oder Liturgik, 
4.13 Gregori,mik. 

(2) Zum !'weiten --\bschnJtt der Diplompr11fung (A-l'rü
fung) wird zugelassen, wer zusätzlich zu den \'oraussetzun
gen nach Absatz 1 den ersten Abschnitt der Diplomprüfung 
(A-['rührng\ bestanden hat. 

§ 30
Zulassungsverfahren 

11) Für das Verfahren der Zulassung gilt§ 11 entsprechend.

12) Der Antrag auf Zulassung zum zweiten Abschnitt der
Diplomprüfung (A-Prüfung) ist schnftlich über die Leitung 
des Instituts für Kirchenmusik an den \'orsitzenden des Prü
fungsausschusses zu richten. Für Prüfungen am Ende des 
Sommersemesters muls der Antrag bis zum 30. April, für Prü
fungen am Ende des\ Vintersemesters muß der ,--\ntrag bi� zum 
30. '.Jovember vorliegen. Dem Antrag sind beizufügen:

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 29 genannten
Voraussetzungen,

2. ein Lebenslauf, der insbesondere über den Bildungsgang
Aufschluß gibt, mit Lichtbild,

3. ein Verzeichnis der für die Fächer Orgel-Literaturspiel,
Klavierspiel und Gesang erarbeiteten Literatur sowie der
für die Prüfung erarbeiteten Programme,

4. ggf. das Zusatzfach, in dem der Kandidat/ die Kandidatin
die Prüfung ablegen will.

§ 31
Art und Umfang des ersten Abschnitts der Diplomprüfung 

(A-Prüfung) 

(1) Der erste Abschnitt der Diplomprüfung (A-Prüfung)
besteht aus mündlichen und künstlerisch-praktischen Prü-
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fungsleistungen in folgenden Fächern: 

1. Gehorbildung,
:?.. Musikwissenschaft,
3. Orgelkunde,
4. Liturgik oder Hymnologie,
,. Gregorianik,
6. Gesang,
7. Partiturspiel und
8. Generalbalsspiel.

(:?.) Für die in .-\bs,1t/ l genannten mündlichen und künstle
risch-praktischen Prüfungsleistungen gelten die folgenden 
Prüfungsanforderungen: 

1. Gehörbildung:
mündlich-praktische Prüfung: Erkennen von komplizierten
Zusammenhängen in sukzessiven und simultanen Klanger
eignissen.Vom-Blatt-Singen einer schwierigen Vorlage
(ca. zehn Minuten);

2. Musikwissenschaft:
Kenntnis der allgemeinen Musikgeschichte und der Kir
chenmusikgeschichte
(ca. zwanzi:c; \linuten);

3. Orgelkunde:
Kenntnis der Geschichte des Orgelbaus und der theoreti
schen Voraussetzungen des Orgelklanges
(ca. zwanzig Minuten);

4. Liturgik oder Hymnologie:
Vertiefung der in der Diplomprüfung (B-Prüfung) geforder
ten Kenntnisse; es kann ein Spezialgebiet gewählt werden
(ca. fünfzehn 'vfinuten);

5. Gregorianik:
Kenntnis und Lbertragung des gregorianischen Chorals
(ca. fünfzehn \finuten);

6. Gesang:
Vortrag verschiedenartiger Stücke der Gesangsliteratur
einschließlich einer größeren Form und einschließlich des
unbegleiteten Singens
(ca. zwanzig Minuten);

7. Partiturspiel:
Vorbereitetes und unvorbereitetes Partih1rspiel von Werken
für Chor und Orchester oder eines symphonischen Satzes.
Spielen von Chorpartituren auch in alten Schlüsseln;

8. Generalbaßspiei:
Selbständig vorbereitetes Spiel aus schweren \'orlagen;
unvorbereitetes Spiel aus mittelschweren Vorlagen, Parti
mentospiel
(ca. fünfzehn Minuten).

(3) Für das Prüfungs\·erfahren gelten § 12 Abs. 2 und 3
sowie die§§ 13 und 14 entsprechend. 

§ 32
Cmfang und Art des zweiten Ab�chnitts der Diplomprüfung 

(A-Prüfung) 

(1) Der zweite Abschnitt der Diplomprüfung (A-Prüfung)
besteht aus einer schriftlichen und / oder mündlichen sowie 
künstlerisch-praktischen Prüfung in folgenden Fächern: 

1. Orgel-Literaturspiel,
2. Orgelimprovisation und Gemeindebegleitung,
3. Klavierspiel,
4. Chorleitung,
S. Orchesterleitung,
6. Musiktheorie/Tonsatz,
1. Zusatzfach: Cembalo (fakultati\·)

(2) Für die in Absatz 1 genanntenschnftlichen, mündlichen
und künstlerisch-praktischen Prüfungsleistungen gelten die 
folgenden Prüfungsanforderungen: 

1. Orgel-Literaturspiel:
öffentlich: Vortrag eines Konzertprogramms (sechzig '.'vlinu
ten);
nicht öffentlich: praktischer N' ach weis eines Repertoires Yon
mindestens vier \,·eiteren schwierigen Orgelwerken und
einer grölseren Anzahl von Choraln,rspielen.

Im l'rütungsrepertl1ire müssen

a) ein anspruchsrnlles Werk eines alten \1eisters.

bl ein großes Werk vun J.S. Bach, 

c) eine Sonate von J.S. Bach,

d) ein großes Werk von Max Reger oder ein Werk vergleich
baren Schwierigkeitsgrades der Romantik und

e) ein größeres zeitgenössisches Orgehverk enthalten sein.
Zwei dieser \\'erke sind in einem Zeitraum von drei
\1onaten selbständig zu erarbeiten
Vom-Blatt-Spiel mittelschwerer \'orlagen.

2. Orgelimprovisation und Gemeindebq.>;leitung:

a) mit drei Tagen Vorbereitungszeit: Partita über einen
gegebenen cantus firmus,

b) ohne Vorbereitungszeit: eine c.f.-freie Form über ein
gegebenes Thema (zwei bis fünf Minuten); verschieden
artige Durchführung eines gegebenen c.f. in der Ober-,
Mittel- und Unterstimme als Begleitsatz; Transposition
von Begleitsätzen (c.f. im Sopran) nach dem Gesangbuch
und nach dem Choralbuch
(ca. vierzig �1inuten);

3. Klavierspiel:
Vortrag anspruchwoller Werke aus mindestens drei Haupt
epochen der Klanermusik einschlielilich der Gegenwart.
Liedbegleitung. Vom-Blatt-Spiel einer mittelschweren Vor
lage (z. B. Klavierauszug)
(ca. sechzig Minuten);

4. Chorleitung:
öffentlich: Aufführung eines selbständig erarbeiteten Wer
kes iür Solisten, Chor und Orchester. ggf. einer Folge von
Chorwerken verschiedener Stilepochen.
Nicht öffentlich: Durchführung einer Chorprobe mit der
Erarbeitung eines anspruchsvollen a-capella Werkes (Vor
bereitungszeit zwei Wochen)
(ca. vierzig Minuten);

5. Orchesterleitung:
Durchführung einer Orchesterprobe (ca. dreißig Minuten);

6. Musiktheorie/Tonsatz:

6.1 schriftlich: Klausur (sechs Stunden): 

a) Chormotette oder Chorfuge zu einem gegebenen Text,

b) Orgelfuge oder Choralbearbeitung über ein gegebenes
Thema.

Eine der beiden Arbeiten, zu denen eine Fuge gehören 
muß, darf als Entwurf abgegeben werden. 

6.2 Mündlich: Kompositorische Analyse einer Vorlage; prak
tische Beispiele alter und neuer Kompositionstechniken, 
insbesondere der Chor- und Orgelliteratur 
(ca. fünfzehn Minuten); 

6.3 Vorlage von Tonsatzarbeiten, die während des Studiums 
angefertigt worden sind; 

(3) Für das Prüfungsverfahren gelten § 12 Abs. 2 und 3
sowie die§§ 13 und 14 entsprechend. 
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§ 33
Cembalo als Zusatzfach 

(l) Der Kandidat/die Kandidatin kann sich nach einem
entsprechenden Studium mit den folgenden Prüfungsanforde
rungen einer Prüfung unterziehen: 

(2) Vortrag mehrerer Werke unter besonderer Berücksichti
gung der Stilistik 

(zwanzig :Vlinutenl. 

(3) Das Ergebnis der Prüfung in diesem Fach wird auf .--\n
trag des Kandidaten; der Kandidatin in das Zeugnis aufge
nommen, iedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 

§ 34
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Für die Bewertung der einzelnen l'rüfungsleistungen in
der Diplomprüfung (,-\-Prüfung), der Leistungen in den ein
„elnen Prüfungsfachern und für die Bildung der Cesamtnute 
gilt§ 15 entsprechend. 

(2) Der erste Abschnitt der Diplomprüfung (A-Prüfungl ist
bestanden, wenn die ['n1fungleistungen im Fach Cesang min
destens mit der Note „ausreichend" (bis 4,0) bewertet worden 
sind und im übrigen der Gesamtdurchschnitt der Fachnoten 
mindestens „ausreichend" (bis 4,0) ist. 

(3) Der zweite Abschnitt der Diplomprüfung (A-Prüfung)
ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen in den dreifach 
und zweifach gewichteten Fächern mindestens mit der Note 
„ausreichend" (bis 4,0l bewertet worden sind und 1m übngen 
der Gesamtdurchschnitt der Fachnoten mindestens „ausrei
chend" (bis 4,0) ist. 

(-t) Bei hervorragenden Leistungen kann das Gesamturteil 
,,mit Auszeichnung bestanden" erteilt werden. 

§ 35
Wiederholung der Diplomprüfung (A-Prüfung) 

(1) Die Prüfungen in den dreifach und zweifach gewichte
ten Fächern können bei „nicht ausreichenden" Leistungen 
einmal wiederholt werden. 

(2) Eine zweite Wiederholung der Prüfungen nach Absatz
1 ist ausgeschlossen. 

(3) Die Wiederholung der Prüfungen nach Absatz 1 muß
innerhalb eines Jahres a bgeschl\1ssen sein. 

§ 36
Zeugnis 

(1) Hat der Kandidat/ die Kandidatin die Diplomprüfung
(A-Prüfung) bestanden, so erhält er/ sie über die Ergebnisse ein 
Zeugnis.§ 17 gilt entsprechend. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

§ 37
Diplom 

(1) Cleichzeitig mit dem Zeugnis über die lx·standene Prü
fung wird dem Kandidaten/ der Kandidatin ein Diplom mit 
dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die 
Verleihung des akademischen Grades„ Diplom-Kirchenmusi
ker / in (A)" beurkundet. 

(2) Das Diplom wird vom Rektor der Musikhochschule und
von einem weiteren Mitglied des Prüfungsausschusses unter
zeichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen. 

V. Schlußvorschriften

§ 38
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen Prüfungsentscheidungen kann der Kandidat/ die 
Kandidatin innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Entscheidung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch 
beim Prüfungsausschuß erheben. Gegen den \,\iderspruchsbe
scheid kann innerhalb eines Monats nach Zmtellung Klage 
beim Schleswig-Hubteinischen Venvaltungsgericht in S..hle:o
wig, Gottorfstr. 2, erhoben werden, und zwar schriftlich oder 
zu Protokoll bei der Ceschäftsstelle dieses Genchts. 

§ 39
Ungültigkeit der Zwischenprüfung und der 

Diplomprüfungen 

(1) Hat der Kandidat/ die Kandidatin bei einer Prufung
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach .Aushändigung 

. des Zeugnisses bebnnt, so kann der Prüfungsausschuß nach
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei de
ren Erbringung der Kandidat/ die Kandidatin getäuscht hat, 
entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz uder teilweise 
für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer
Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat/ die Kandidatin 
hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat/ die 
Kandidatin die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so 
entscheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung des§ 116 
des Landesverwaltungsgesetzes über die Rücknahme rechts
widriger Verwalhmgsakte. 

(3) Dem Kandidat./ der Kandidatin ist vor einer Entschei
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Ist das Nichtbestehen einer Prüfung festgestellt, ist das
unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen und ggf. ein neues zu 
erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 ist 
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs
zeugnisses ausgeschlossen. 

§ 40
Einsicht in die Prüfungsakten 

Nach Abschluß de� Prüfungsverfahrens wird dem Ka ndida
ten/ der Kandidatin auf Antrag Einsicht in seine I ihre schrift
lichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der 
Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

§ 41
Inkrafttreten der Prüfungsordnung 

Diese l'rüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma
chung in Kraft. 

Die Cenehmigung der Ministerin für Rildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur wurde mit Schreiben vom 4.10.1990 -
X 630 b-3102,163.13-erteilt. 

Lübeck, den 18.10.1990 

Der Rektor 
der Musikhochschule Lübeck 
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Verleihung des Stipendiums Harmsianum 

Kiel, den 25. Januar 1991 

Das im Jahre 1961 erneuerte Stipendium Harmsianum, das 
am 4. Adventssonntag 1841 in dankbarer Erinnerung an das 
segensreiche Wirken von Claus Harms errichtet wurde, soll 
auch im Jahre 1991 wieder verliehen werden. -'lach § 2 der 
Satzung wird das Stipendium aus den Erträgen des Fondsver
mögens iln wissenschaftlich befähigte und bereits im 1. theo
logischen Examen geprüfte Theologen aus dem Bereich der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche zur wissen
schaftlichen Fortbildung oder zu einer Studienreise verliehen. 
Dils Stipendium, das auf Antrng durch einen Zuschuß verlie
hen wird und über das nach Abschluß des Studienkurses oder 
der Reise in Form einer schriftlichen Arbeit zu berichten ist, 
beträgt für das Jahr 1991 4.000 DM. 

Den Anträgen, die das Nordelbische Kirchenamt bis zum 
15. April 1991 annimmt, sind der Lebenslauf des Antragstel
lers/der Antragstellerin und vorhandene Zeugnisse über die
Ablegung der 1. theologischen Prüfung und etwaiger weiterer
kirchlicher oder sonstiger Prüfungen beizufügen. Die Satzung
des Stipendiums Harmsianum ist im Kirchlichen Gesetz- und
Verordnungsblatt 1963, S. 43, veröffentlicht worden.

Az.: 30014 - E 3 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Brumm ack 

Bekanntgabe neuer Kirchensiegel 

Kiel, den 4. Februar 1991 

Kirchengemeinde: Hillstenbek 

Kirchenkreis: Pinneberg 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Evang.-Luth. Kir
chengemeinde Halstenbek . 

'\orddbisches Kirchenamt 

Kr ,1 mer 

-\z :9153 Halstenbek - R 1/R 3 

Kiel, den 4. Februar 1 ')91 

Kirchengemeinde: St. Nikolai-Kirchengemeinde Hohentel
de 

Kirchenkreis: Rantzau 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. St. .1\/iko
lai-Kirchengerneinde Hohenfelde. 

'.\Jordelbisches Kirchenamt 

Kramer 

Az.: 9153 St. Nikolai-Kgde. Hohenfelde - R I/R 3 

Kiel, den 4. Februar 1991 

Kirchengemeinde: St. Jürgen/Horst 

Kirchenkreis: Rantzau 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde St. Jürgen/Horst. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Kram er 

Az.: 9153 St. Jürgen/Horst - R I/R 3 

Pfarrstellenerrich tung 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg für Re
ligionsunterricht am Gymnasium Schwarzenbek (mit Wir
kung vom 1.1.1991). 

Az.: 20 Religionsunterricht Gvmnasium in Schwarzenbek 
-PII/Pl

Pfarrstellenveränderung 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Sebast zu Risum, 
Kirchenkreis Süd tondern, iq mit der Maßgabe \·er ändert wor
den, daß sich der Arbeitsbereich je zur 1:-faltte aut Gemeinde
arbeit und Diakonische .-'--.utgaben im Kirchenkreis erstreckt 
(mit \Yirkung vom 1. März 1991). 

Az.: 20 St. Sebast zu Risum - P III/P 1 
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Bekanntmachung der Ev. Fachschule für Sozialpädagogik 
Alten Eichen 

1\m 23. Januar l '-'91 erwarben folgende Absolventmnen und 
folgender Absol\·ent der Ev. Fachschule für Sozialpiidagogik 
Alten Fichen die staatliche Anerkennung als Frzieher / in: 

1.leckmc1nn, Iris 
Dieckmann, E\·elyn 
Haensel, Cte 
H,m�<.·n. Birte 
Hellmeyer, :v1eike 
Hoops. Petra 
Ka'nU\\, CLrnd1,1 
langer. L1 te 
Löffler. Astrid 

Merk, Doris 
Pfa fi, Peter 
l'c,llei, Jc1queline 
Schmelzle, Katrin 
Schops, Stefanie 
'-iplieth, Kir,ten 
Volkmeier, Britta 
VoL;_ Daniela 
1/v',,rnsholdt, Frauke 
Wesemeier, Bettina 
Wolpers, Daniela 
Wult, Christine 

AL .Q-1,7 E 3 

Stellenau ssch reib un gen 

Pfarrstellenausschreibung 

[n der Kirchengemeinde K ai ten k irchen im KHd1enkre1s 
Neumünster ist die neu errichtete 6. Pfarrstelle umgehend mit 
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung 
erfolgt durch bischüflicht' Frnt'nnuung. 

Der Pfarrbezirk umfaßt das Dorf Alveslohe, etwa 6 km von 
Kaltenkirchen entfernt, mit 1.500 Gemeindegliedern, einem 
schörwn, 1 '-l81 erbauten Gemeindehaus und t'iner kleinen, m,1-
dernen Kirche ( 1966). Eine Wohnung wird angemietet. 

Zu den Aufgaben des/ der Pastors/in zählt auch die seelsor
gerlicht' Betreuung im Kreiskrankenhaus Kaltenkirchen (2(1() 
Betten). 

Die Kirchengemeinde Kaltenkirchen umfaßt bei etwa 17.000 
Gemeindegliedern 6 Pfarrbezirke mit 5 Predigtstellen. Im Ein
zugsgebiet von Hamburg liegend ist sie eme wachsende Ge
meinde. Neben zwei Kindergärten (220 Plätze) gibt es eine 
Diakoniestation. einen Friedhof und eine eigene Verwaltung. 
Der Predigtdienst geschieht im Wechsel. Wir sind eine Ge
meinde mit 60 hauptamtlichen Mitarbeitern und vielen Grup
pen \ erschiedenen Alters. Zwei Gemeindehelfer sind in der 
Jugencbrbeit tüig. S:imtliche Schulen befinden sich am Ort. 

Der Kirchenvorstand sucht eine Pastorin oder einen Pastor, 
für die bzw. für den der Gottesdienst als Sammlung der Ge

meinde um \Vort und Sakrament '.vlittelpunkt des Gemeinde
lebens ist. Wir erwarten: Fähigkeit zur Seelsorge und Beglei
tung, Freude an der Verkündigung, Bereitschaft zu vertrauens
voller Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand, Entwick
lung neuer Arbeitsschwerpunkte in Absprache mit den Kolle
gen und Mitarbeitern. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel 
Holstein-Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkreises 
Neumünster, Am Alten Kirchhof 5, 2350 Neumünster 1. Wei
tere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünf
te erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Hek
ker, Tel. 04191/50070, und Propst Jürgensen, Tel. 04321/ 49833. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kaltenkirchen (6) - P II/ P 1 

Stellenausschreibungen 

fm Kirchenkreis Alt-Hamburg, Kirchenkreisamt, ist die neu 
errichtete Stelle 

einer Diakoniereferentin / eines Diakoniereferenten 

Lum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

\Vir suchen eine berufserfahrene Persönlichkeit, die den Kir
chenkreis und seine Gemeinden unter inhaltlichen und be
tnebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, insbesondere in den 
Bereichen der 

- 5tationären Hilfen ( Heime).
- teilstationaren Hilien (Kindertagesst,"itten), sowie
- ambulanten-pflegerischen Dienste (Sozialstationen),

beraten und vertreten kann. 

Gute Kenntnisse der Arbeitsfelder der Diakonie sowie spezi
fische Kenntnisse der kaufmännischen und kameralistischen 
Buchführung sowie Kirchenzugehürigkeit werden vorausge
setzt. 

Die Vergütung richtet sich nach der Vergütungsgruppe III 
KAT-NEK (\·ergleichbar BAT) 

Bewerbungen sind zu richten an das Kirchenkreisamt des 
Kirchenkreises Alt-Hamburg, - Personalabteilung -, '-ieue 
Burg l, 200() Hamburg 1 L 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 14 Tage nach Erscheinen dieser 
Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - Kirchenkreis Alt-Hamburg - E 3 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kropp sucht zum 1. April 
1991 

eine Diakon in/ einen Diakon, 

die/der mit 20 Wochenstunden angestellt werden soll. 
Der Arbeitsschwerpunkt liegt bei der Jugendarbeit. 

Die Kirchengemeinde Kropp befindet sich in der Nähe von 
Schleswig und ist mit einem Gemeindehaus, einer Kirche und 
zwei Kapellen in den Außendörfern ausgestattet. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter, 
der/ die bereit und in der Lage ist, die Jugendarbeit aufzubau-
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en und verantwortlich zu leiten. Ehrenamtliche \füarbeiterin
nen und Mitarbeiter sollen gewonnen und begleitet werden. 

Die Vergütung c•rfolgt nach dem K..'\T. 

Bewerbungen mit den üblichen Lnterlagen smd zu richten 
an den Vorsitzenden des Kirchem·orstandes der Ev.-Luth. Kir
chengemeinde Kropp, Pastor Sonke Hansen, Hauptstraße 3, 
2382 Kropp. 

,\u-;künfte erteilen l'astorenehef7aar Stobbe, Tel. I14024/"i(B, 
und l'astor S. Hansen, Td. 04024, L,] 7. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 6 \\'ochen nach Erscheinen die
,er Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

_.\z.: 30 - Kropp - E 3 

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis :\iorderdithmarschen sucht 

eine Diakon in/ einen Diakon oder 
eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter mit vergleichbarer 

religionspädagogischer Ausbildung 

rur die Seniuren,ubeit. 

Wir 1,vünschen uns eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter mit 
Erfahrungen in der Altenarbeit, mit möglichst eigenen Vorstel
lungen und Akzenten. Die Anbindung an eine Kirchengemein
de ist durch den Kirchenkreis \·orgesehen. 

Die Arbeit umfoßt: 

- Hilfe bei der Seniorenarbeit in den Kirchengemeinden,
Koordinatiun der Seniorenarbeit im Kirchenkreb

- Entwicklung von Projekten und Alternativen in der Senio
renarbeit

- Durchführung \·on Freizeiten

- Besuche in Heimen und diaklmischen Einrichh.mgen im
kommunakn und kirchlichen Bereich

- Cewimmng \'Crn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
\1it2,.rbeitem sowie Fort- und \\'eiterbildung dieses Perso
nenkreises.

Die Vergütung erfolgt nach dem KA.T-NEK.

Bewerbungen sind bis zum 28. februar 1991 zu richten an
den Ev.-Luth. 1--.irchenkreis Norderdithmarschen. z.Hd. l'ropst 
Jurgen Schulz, \farkt 27, 2240 Heide, Tel. 0481 / 63220 . 

Az.: 30 - Kirchenkreis Norderdithmarschen - E 3 

[n der Kirchengemeinde Wad..en ist ab Mitte Febmar 1991 
die Planstelle 

einer Diakonin/ eines Diakons 

in der Kinder- und Jugendarbeit neu zu besetzen. Darum 
suchen wir, die Kinder und Jugendlichen, die ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kir
chengemeinde Wacken (Kirchenkreis Rendsburg) eine/n en
gagierte/n, fröhliche/n, einsatzbereite/n Diakon/in, die/der 
Lust hat, in unserer ländlichen aufgeschlossenen Gemeinde 
mitzuarbeiten. 

Der Aufgabenbereich umfaßt (je nach den eigenen Talenten 
und Schwerpunkten): Kindergruppen, Kindergottesdienst, 
Kindergartenstunde, Jugendgruppen, Mitarbeit im Konfirm
andenunterricht, Anleitung von Ehrenamtlichen, ... 

Im Gemeindehaus stehen die Räume für die Gruppenstun
den zur Verfügung. Ein interessierter und aufgeschlossener 
Kirchenvorstand und der Mitarbeiter/ innen/ kreis freuen sich 

auf die Mitarbeit einer Diakonin/ eines Diakons, die/ der be
sonders für die Jugendlichen und „Kleinen" da ist. 

Die \'ergütung ertolgt nach dem KAT. 

Interssierte laden \vir ein, sich für ein Cespr:ich zum Kennen
lernen, Anschauen, .,Beschnuppern" mit uns in Verbindung zu 
setzen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse. 

..'\nfragen und Bewerbungen sind zu richten an die Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde \\'acken. l'astorenehepaar J\. und H. f fal \'t'r, 
llau}0tstraße 3h, 2211 \ \',1eken. Tel. o..ix2::- / 2307. 

Az.: 30 - Wacken - E 3 

Die Ev.-Luth. Nicolai-Kirchengemeinde Helgoland �ucht ,ll, 
1. .\pril JLJLJI oder spattcr

eine B-Kirchenmusikerin oder einen B-Kircherunusiker

(100 %). 

Drei Viertel der Arbeitszeit sind für kirchenmusikahsche 
Aufgaben vorgesehen, t>in weitere� \'iertel für Kinder- und 
Jugtcndarbeit. Wegen des umfangreichen Veranstaltungspw
gramms während der Sommermonate wrrd während dtcr Sai
son eine Konzentration auf die musikalische Arbeit ern:ünscht, 
um die Fortführung einer bewährten Konzertreihe zu ermög
lichen. 

Zum kirchenmusikalischen Arbeitsbereich gehört weiterhm 
die musikalische Ausgestaltung von Cottesdiensten, . .'\mts
handlungen und sumrnerlichen Abendandachten, außerdem 
die Arbeit mit dem Chor, Posaunenchor und Flötenkreis. 

Die Kinder- und Jugendarbeit beschränkt sich auf die Herbst
und Wintermonate, nach persönlicher '.'-:eigung sind eigene 
Schwerpunkte möglich. 

Ditc Kirchengemeinde verfügt über eine moderne Kirche mit 
/wei Orgeln (führer-Orgel: 2 Manuale. 2-1 Register; l'aschtcn
Orgel: 1 Manual, 8 112 Register) sowie über ein geräumiges 
und freundliches Gemeindehaus und einen Kindergarten. 
\,\'eiter sind zwei Konzertflügel und ein Cembalo vorhanden. 

Die kleine und uberschaubare Gemeinde (1 .300 Cemeinde
glieder) bietet gute Arbeitsmöglichkeittcn und wird im Sum

, mer durch eine gwEe Zahl aufgeschlossener Urlauber berei
chert. 

Die Vergütung richtet sich nach dem Kirchlichen Angestell
tentarifvertrag (KA T-.'\EK). 

Eine Wohnung kann gestellt werden. Sollte eine grciLsere 
\\'ohnung erforderlich sein, sind wir gerne bei der Suchte be
hilflich. 

Auskünfte erteilt Pastor E. Wallmann (Schulweg 648, 2192 
Helgoland, Tel. 04725/301 ). 

Bewerbungen sind ab sofort an den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde (Schulweg 648, 2192 Helgoland) 
zu richten. 

Az.: 30 - Helgoland - T Ill/T 3 

Im Nordelbischen Kirchenamt ist zum nächstmöglichen Ter
min die Stelle einer 

Leiterin oder eines Leiters der Aus- und Fortbildung 
im Bereich Verwaltung 

für den mittleren und gehobenen Dienst 

zu besetzen. 
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Zu ihren oder seinen Aufgaben gehört: 

- Org,misation der Aus- und Fortbildungskurse rn Verbm
dung mit den betrdtenden Einnchtungen und Dienststellen,

- eine übergreifende konzeptionelle Planung der Kurse für
Auszubildende und Angestellte sowie der Fortbildung im
gesamten Bereich km:hJicher \'envaltung,

- begrenzter eigener Cnterricht,

\füarbeit bei der Förderung\ on Mitarbeitern und \füarbei
tennnen fur Führung,positioncn im BereICh Venvalhmg

Er\\·artet werden:

- Grundkenntnisse des ,11lgemeinen und kirchlichen Verwal-
tungswesens,

- Bereitschaft zu und Erfahrung in konzeptioneller Planung,

- Erf,1hrung in Organis,1tion v!ln Aus- und Fortbildung,

- Grundkenntnisse von :Vlethoden der Erwachsenenbildung,

- Bereitschaft, in Teilbereichen selbständig Unterricht/Fort-
bildung durchzuführen.

Die Besoldung erfolgt nach A 11/ A 12 bz,v. Vergütung
IV a III KAT-:\EK. 

Schnftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
zu richten an das Nordelbische Kirchenamt, Dänische Str. 
21-35, 2300 Kiel 1.

Ablauf der ßewerbun,gsfrist: 4 Wochen nach Erscheinen dit'
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 065 - E II 

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis \iorderdithmarschen sucht ei
ne n 

Sachbearbeiterin 

\\ir wünschen uns eine/n evangellsche/n \Iitarbeiterln, 
nach \foglichkeit mit der Z,\·eiten kirchlichen \'erwaltlmgs
prutung oder einer \·ergleichbaren kummun,1len Ausbildung. 

Die Sachbearbeitung umfaL<t: 

a1 im Personalvvesen 
selbständige und \·erantwortliche Personalsachbearbeitung 
im Alters- und Pflegeheim mit z.Z. ca. b5 Teil- und 
\'ollzei tkr,iften, 

b) im Finanz- und Haushaltswesen:
die Erstellung von Haushaltsplänen bis zur Rechnungsle
gung, venvaltungsmäßige Betreuun,g von Kirchengemein
den in f -Lrnshalts-, Bau- und Grundstücksangclegenhe1ten.

Die Vergütung erfolgt nach V b KAF'\EK.

Bewerbungen sind zu richten an den
Ev.-Luth. Kirchenkreis '-.'orderdithmarschen 
z.Hd. rnn Propst Jürgen Schulz
Markt 27
22-10 Heide (Tel lJ.!81/63220).

Auskünfte erteilt Herr Glindmeier (Tel. 0481 61041). 

Az.: 30 KK '\'orderdithmarschen - D 12 

Personal nach richten 

Ernannt: 

Mit \\'irkung \'Om 1. Februar 1991 der Pastor z.A. Klaus 
Diskuwski, z.Z. in Hamburg-Steibhuop, bei gleichzeiti
ger Begründung eines Dienstverhaltnisses als Pastor auf 
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor 
der 1. Pfarrstelle der \1artin Luther King-Kirchengemeinde 
Steilshoop, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bramteld
Volksdorf -; 

vom Bundesmmisterium der Verteidigung mit Wirkung n,m 
28. Dezember 1990 auf die Dauer von 8 Jahren der Pastor
Dr. Uwe F eige!, zuletzt in Neumünster, unter Berufung 
111 d,1s Bundesbearntenverh,fünis auf Zeit zum \,filit:1tpf,1r
rer als Evangelischer Pfarrer [V bei der Marinefliegerdivi
sion in Kropp-Jagel; 

mit \,\'1rkung \'l)m 1. Februar 1 qcq die Pastorin z .. ..\. Hannel,,re 
H i r t, z.Z. in Hamburg-Steilshoop, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf 
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pasto
rin der 4. Pfarrstelle der Martin Luther King-Kirchenge
meinde Steilshoop, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bram
feld-Volksdorf -; 

mit Wirkung vom 1. März 1991 der Pastor Bernd J. K ähler, 
bisher in Düsseldorf, bei gleichzeitiger Begründung eines 
Diertstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur l\iordel
bischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. Pfarrstelle der 
St. Johannis-Kirchengemeinde Hamburg-Harburg, Kir
chenkreis Harburg. 

Bestätigt: 

Mit Wirkung vom 1. März 1991 die Wahl der Pastorin Marina 
Ei tzen - J  a n  ta, geb. Eitzen, z.Z. in Burg in Dithmarschen, 
bei gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses 
als Pastorin auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. 

Kirche zur Pastorin der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Burg in Dithmarschen, Kirchenkreis Süderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 1. M:'irz 1991 die Wahl des Pastub z.A 
Hans-Jürgen Fri e drichsen, z.Z. inJarplund-Weding, bei 
gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses als 
Pastur aut Lebenszeit (eingeschränktes Diefötverhjltnis -
SO%-) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Handewitt mit dem
Dienstsitz in Wed ing, Kirchenkreis Flen�bu rg;

mit Wirkung vom 1. Februar 1991 die Wahl des Pastors 
Hans-Christian Hübscher, bisher in Extertal-Laßbruch, 
bei gleichzeitiger Begründung eines Dienotverhc'iltrnsses 
als Pastor auf Lebenszeit zur ;--s,·ordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche zum Pastor der Pfarrstelle der Luther-Kirchenge
meinde Neumünster-Tungendorf, Kirchenkreis Neumün
skr. 

Eingeführt: 

Am 20. Januar 1991 der Pastor Otfried Halver  als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle des Kirchenkreises Rantzau für Reli
gionsunterricht an Gymnasien in Elmshorn; 

am 13. Januar 1991 der Pastor Dr. Klaus L o evver als Pastor 
in die Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für 
Telefonseelsorge beim Nordelbischen Diakonischen Werk 
e.V. - Geschäftsstelle Hamburg;

am 27. Januar 1991 die Pastorin Sibilla Schäfer  als Pastorin in 
die Pfarrstelle des Kirchenkreises Rendsburg für Kranken
hausseelsorge. 

Verlängert: 

Die Amtszeit des Propstes Dr. Hermann Augusti n  im Amt 
des Propstes des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg 
auf Grund seiner von der Kirchenkreissynode des Kirchen-
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kre1ses Herzl1gtum Lauenburg am 23. J,muar l L/9] erfolg
ten Wiederw,,hl über den ]1. Juli 1991 hinaus bis ein
schließlich 30. '.\iovember 1997; 

die Freistellung des Pastors (Militarpfarrers) Hartmut Klatt 
für den hauptamtlichen Dienst in der Militärseelsorge -
z.Z. auf dem Dienstposten des Evangelischen Stand
ortpforrers List/Svlt - um 2 J,1hre über den 31. \fai 1991
hinaus;

die Freistellung des Pastors (Militärpfarrers) Winfried Krech 
für den hauptamtlichen Dienst in  der Militärseelsorge -
z.Z. auf dem Dienstposten des Evangelischen Stand
ortpfarrers Itzehoe - um 2 Jahre über den 31. :-.1ai 1991
hinaus;

dit· Beurlaubung des Pastors Dr. Hartwig von Schubert  für 
eine Tätigkeit in der Forschungsstätte der fa·angelischen 
Studiengemeinschaft in Heidelberg über den 31. :-.larz 1991 
hinaus bis einschließlich 31. Dezember 1991. 

Freige-;tellt: 

:-.1it Wirkung \'Om 28. Dezember 1990 auf die Dauer von 8 
Jahren der Pastor Dr. Uwe Fei g e  1, zuletzt in Neumünster, 
unter Berufung in das Bundesbeamtenverhältnis auf Zeit 
zum Militärpfarrer als Evangelischer Pfarrer IV bei der 
Marinefliegerdi\·ision in Kropp-fagel. 
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Lbernommen-

\lit \ \'irkung vom 1. Februar 1991 der ['astor z.A. Gerh,,rd 
B o t  he bei gleichzeitiger Beendigung des privat-rechtli
chen Dienstverhältnisses in ein Dienst\·erhältnis als Pastor 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kfrche (Auftrag zur 
Venvaltung der 1. Pfarrstelle der Kreuz-Kirchengemeinde 
Schifföek zu Hamburg Billstedt, Kirchenkreis Stormarn -
Re/irk Reinbek-Billctal -, gilt fort) 

t 
Pastor i.R. 

Gottfried Damm 

geboren am 17. August 1906 in Aurich 
gestorben am -1. November 1990 in Preetz 

Der Verstorbene \,·urde am 30. August 1938 in \;ien
stedten ordiniert. A.nschließend WM er Provinziah·i
kar in Hamburg-'-.jiendorf. Von 1939 bis zu seiner 
Zurruhesetzung zum 1. September 197-1 war er Pastor 
in Schönberg. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott für die Vekündi
gung des Ev,1ngeliums durch Pa;,tl,r Damm. 




